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ziemlich rasch ach Wır können be1 Re- Wenn iıch S1e richtig verstehe, INEeEsSsenN S1e dem Politi-
ZeSS1011CE€N beobachten da sıch solche Anpassungen voll- ker Blick aut Grundwertfragen e1INeE sehr verpflichtende

Rolle ber richten S1e Politik un! Politiker nıchtzıehen un! relatıv problemlos verkrattet werden
Erwartungen die diese nıcht einlösen können Wır haben

uch ein spürbares Abgleıten aut der soz1ıalen Skala? 4C Ara der Desillusionierung hochgeschraubter Er-
politischer Beglückung eben erst hınter

Noelle eumann Neın, ich nıcht relatıven u1ls

Posıitionsverlust auf Skala, sondern Absınken VO

Noelle-Neumann 1Da WIL eıt leben, der dıeLebensstandard W as erträglich IST, wenn die Ge-
sellschatt betrifft Daran annn sıch der Mensch gut aS- Auseinandersetzung mehr oder WENISCI persönlıche
sch An W 45 sıch der Mensch ottenbar nıcht ann, Freıiheıt der Gesellschattsordnung eiNe grofße Bedeu-
1STt C1iN Klıma der soz1ıalen Kälte Und hıer sehen S1e, WIC tung at, 1STE Cs nıcht möglıch daß sıch ein Teıl
politische Fragen FEthik übergehen Eın kaltes, reudlo- der Welt seıinen polıtıschen Führern dieser Auseıimnan-
sSCc5s5 soz1ıales Klıma der Untfreundlichkeıt, des Rücksichts- dersetzung entzıieht Der andere Teıl betreibt die Durch-
losen, des Sıch unbeteılıgt Fühlens 1ST ottenbar für den SCETZUNgG SCHINGT Überzeugung VO  3 der besten Gesellschatts-
Menschen CINE starke Erfahrung des Leidens Nun glaube ordnung sehr nachdrücklich auf VWeıse Iso werden
ıch daß sehr viel soz1ıaler älte entsteht elit- auch WIr unls dem politisch nıcht entziehen können
klıma, durch das Ethik tür ein bloßes Reservat der Kırche
gehalten wırd das u1ls gar nıchts angeht Und iıch Zugegeben, aber übertordern WIL nıcht wıeder dıe
I!  9 dafß diesem Bedürftnis des Menschen’ nach a- Leistungsfähigkeıit polıtischer Führung?
ler Wärme C1inNn Bereich steht, der WEeIL wichtiger 1ST als das
Abmessen VO  — Armut. Ich sehe 1aber nıcht, dafß sıch ıJE- Noelle-Neumann Ich mMu ehrlich SCH, WITLr haben
mand dieser Frage der sozıalen Wiärme oder Kälte schon nıcht der and diese Auseinandersetzungen 1Ne
ausreichend un: ernsthatt AaNSCHOIMNIMNECN hätte. politische Sphäre verlegen
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rundwerte „_"W Staat und Gesellschaft
Stellungnahmen von Heimut Schmidt Helmut und Werner aınolfler

Dıie Katholische Akademie Hamburg veranstaltete den der politische Gegner, die soz1iallıberale Koalition, ınsbe-
Onaten Maı un Junı Yel Folgen PLTL politisches sondere dıe SPD profilieren sıch ıhren Ausführungen
Forum ZU Thema Grundwerte Es sprachen Zeıiıt- doch deutlich dıe gegensätzlıchen Posıtionen sowohl
licher Reihenfolge Bundeskanzler Helmut Schmidt der Einschätzung des Themas WIE dessen Konkretion

23 Maı, der UJ-Vorsitzende UN) Kanzlerkandidat für dıe Politik und Gesetzgebung.
der Unonsparteien Helmut ohl 73 Junı UN Bundes-
INNENMINIıSIET Werner Maihofer 70 unı
egen der aktuellen Bedeutung des Themas auch für das Helimut Schmuidt Kırche
Verhältnis zayıschen der Kırche UN den politischen Par-

UN: Blick auf dıe Vorwahlkampfzeit dokumen- dıes Ist demeaC
fieren W 1LY dıe drei Reden Auszugen Dıie zeıtliche
Reihenfolge der Redner erlaubt CS, jeweıls auf die Posıtion Wenn iıch heute über das Problem der Grundwerte reden
des Vorredners einzugehen Trotz sehr unterschiedlicher soll 11l ich damıt nıcht Diskussion Stellung
Perspektiven die gelegentlich den Findruck erwecken nehmen, die dem gleichen Stichwort gegeNWaAILIS
konnten, dıe Redner argumentierten aneinander vorbeı den großen polıtischen Parteıen geführt wırd 1Ne 1)ıs-
Schmidt un Maihofer SINSEN Offensive dıe kussıon, der iıch VOT knapp 14 Tagen Deutschen
Kritik A der Kırche, dıe dıe Zerstörung VDO  x Grundwerten Bundestag beizutragen miıch bemuht habe Ich verwende
bonstatiert Kohls Adressat WAaAaT neben dem Bemühen tolgenden den Begritf ‚‚Grundwerte vielmehr dem
dıe Darstellung der Wertgrundlagen der EISENEN Parte: Sınne, dem GT. dem amtskirchlichen Vorwurftf pC-
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raucht worden ISt; die Auflösung der Grundwerte, die anschaulichen Begründungen angeboten. Das 1St Ja auch
Auflösung ethischer Überzeugungen in unserer Gesell- der WE des Grundgesetzes. Anders als iın einer Gesell-
schaft stehe bevor. schaft mıt einheitlicher Sınnorientierung w1e eLwa 1mM

Miıttelalter annn CS ın eiıner pluralistischen Gesellschaft
Anfechtung der Grundwerte? der WIr u1ls Ja bekennen keine volle Identität der

Werthaltungen aller Beteiligten geben. Die Bejahung der
Iheser orwurtf wırd iın der Jüngsten gesellschafttspoliti- demokratischen Verfassung bedeutet geradezu den prin-
schen Stellungnahme der Deutschen Bischotskonterenz zıpıellen Verzicht auf Totalkonsens.
mıt tolgenden Worten umschrieben: ‚„„Nun zeıgen sıch gC- Andererseıts annn auch die Demokratie keineswegs ohne
genwartıg Verschiebungen 1mM Wert- un:! Normbewußt- Grundwertekonsens die Würde des Menschen bewahren.
se1ın unserer Gesellschatt. Viele Bürger stehen krıitisch, Zu dem Miniımalkonsens derDemakae gehört unerläß-
WENNn nıcht ablehnen gegenüber verpflichtenden Ansprü- ıch die Anerkennung des unabstiımmbaren Bereiches der
chen des Sıttengesetzes. Dıie personale Verantwortung des etzten Fragen; das sınd Fragen, ber die eın Parlament
einzelnen wırd oft mıt subjektiver Beliebigkeit vertauscht. nıcht 1abstiımmen darf, VO  — denen CS wı1ıssen muß, daß N
Es wırd üblıch, soz1ıale Kontlıikte un! soz1ıales Fehlverhal- über S1€e nıcht beftinden hat, ber die auch Mehrkheits-
ten ımmer seltener dem einzelnen als Folge sıttlıch talschen entscheidungen nıcht zulässıg sınd.
Handelns anzulasten, sondern vielmehr allein als Folge e1-
ner ungerechten Wirtschafts- un! Gesellschattsstruktur Demokratischer aa und rundwertehinzustellen
Dıiese Beschreibung, der ıch VO mır aUS 1M Augenblick Es W Aar die geschichtliche Erfahrung, dıe dıe Väter desnıchts bemerken habe, wırd 1aber dann des weıteren mıt Grundgesetzes der Erkenntnis, der Einsıcht geführtdem Vorwurt verbunden, der Staat dem Vertall der hat, da{fß die Würde des Menschen nıcht ZUuUfr VerfügungGrundwerte nıcht hinfeichendN, Ja er stehen dart Deshalb 1St ın Artıkel des Grundgesetzesıhrer Auflösung bei Beispielsweise habe iıch im Hırten-
WOTrT der Bayerischen Bischofskonterenz ZuUuUI Landtags- die Unantastbarkeıit der Menschenwürde testgestellt un:!

zugleich aller staatlıchen Gewalt die Verpiflichtung autfer-ahl VOT ZwWel Jahren gelesen: ‚„Das sıttliche Bewußtsein legt, dıe Unantastbarkeıt der Menschenwürde achten
ın Lebensfragen und die Achtung der 1m Grundgesetz VeTIr-

bürgten Menschenrechte drohen schwinden. Die jet-
un! schützen. Zugleich bekennt sıch dieser Artı-
kel unNnscIcs Grundgesetzes U: Unverletzlichkeit un! Zur

zıge€ Bundespolitik trıtt diesem Rückgang, sSOWweılt über- Unveräußerlichkeit der Menschenrechte ‚„als Grundlagehaupt, NUur unzureichkend N; in wesentlichen
Bereichen Öördert S1e ıh eher.“‘ jeder menschlichen Gemeıinschaft, des Friedens. un:! der

GerechtigkeitNıcht viel anders wurde 1mM Pastoralen Wort der Deut- Damıt ıst dem Staat un! allen Personen un! Institutionen,schen Bischöfe ZUuUf: Novellierung des Z des Strafgesetz-
buches VO Maı 1976 tormuliert. Dort heißt G: ‚„Der

die für ıh handeln, zugleıch Ma(ßstab un:! Schranke für
staatlıches Handeln gESETZL. Es ware gewifß alsch, A4US die-

Staat hält sıch nıcht mehr verpflichtet, Leben un! Würde
SCINMN Artikel schon detaillierte Handlungsanweisungendes Menschen 1M notwendigen Umfang auch strafrecht- für die Lösung aller tatsächlich auftretenden Fragenıch schützen. Dıiese Regelung erschüttert das Funda- tolgern.MmMent unseres Rechtsstaates Sıe zerstort das sıttlıche Be-

wußtseıin und macht dıe Gesellschatt unmenschlicher.“‘ Artikel des Grundgesetzes Sagt den Instanzen des Staates
eben nıcht, welchem Ort, miıt welchen Miıtteln, wel-
chen Lasten oder Inkaufnahme welcher Rıisıken der StaatDas sınd schwere Vorwürte. Ich J] zunächst Yier die Würde des Menschen schützen hat Artıkel aßtGedanken dazu SdpcCIl. nıcht tür jeden konkreten Fall einen Schlu{fß darüber ZVon Staats annn eın Zweıtel bestehen: Es 1st das da{fß sich staatliches Handeln NUur iın eıner bestimmtenRechrt der Kırche, solcher orge SÖöffentlich deutlich

Stellung nehmen. Rıchtung enttalten habe

Als Christ annn iıch VO der Kırche verlangen, da{fß
S1ie dazu öftentlich un: deutlich Stellung nımmt. Grundrechte un rundwerte

Die Wahrheit un die Rechttertigung solcher Vorwürte
leiben prüfen. Nun sınd die Grundlagen der rechtsstaatlichen Ordnung

Die rage 1St erlaubt un! dem Chrıiısten jedentalls gebo- 1mM Grundrechtskatalog der dann folgenden Verfassungs-
artıkel verbriett. Diese Grundrechte sınd Abwehrrechte,ten Was eigentlich 1St ın diesem Zusammenhang der Aut-

rechterhaltung der Grundwerte die Leistung der Kırche, dıe den Freiheitsraum der Person schützen: zugleich CI-

un:! bleibt die Leistung der Kırche bısher unz möglıchen diese Grundrechte die so7z1ıale Entfaltung der
reichend? Person.

Es 1St alsch, diese Grundrechte des Grundgesetzes miıt
In unNnserer Gesellschaft ın der konkreten Sıtuation 15 transzendent orlıentierten, mMıiıt reliıg1ösen oder sıttlıchen
ITes Staates un! uUuNscCICcs Grundgesetzes wird, nehmen Grundwerten gleichzusetzen. Das 1St durchaus nıcht das-
WIr sıcherlich alle als gegeben A} ine Vielzahl VO  _ welt- selbe, sondern sınd ganz verschiedene Dınge, ber deren
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Unterschiedlichkeit und deren Spannungsverhältnis der treiheitliche Staat, der weltanschaulich neutrale, der
einander ıch reden habe demokratische Staat ebt VO  3 ıhm vorgegebenen Werten
Dıie Grundrechte uUunNnserIcs Grundgesetzes enthalten keine un! Werthaltungen. Er hat S1€e nıcht geschatfen, G: ann
Garantıe, keine Gewährleistung ganz bestimmter Auffas- ıhren Bestand nıcht garantıeren, ohne seıne Freiheitlich-
SUNSCH, Überzeugungen, Werthaltungen oder eines Sanz eıt in rage stellen .
bestimmten Glaubens oder Bekenntnisses. Wohl aber eI-

öffnen die Grundrechte die Freiheıt, Auffassungen, ber- Plurale Gesellscha und rundwerte
zeugungen, Glauben haben, dafür einzutreten und
dementsprechend handeln. Anders ausgedrückt: Mıt Will u  e Staat seınem treiheıitlichen Leitprinzıp
der Gewährleistung der Grundrechte für den einzelnen treu bleiben, sınd seıne Möglichkeiten ZUuUr!r Abhıiulte sehr
Menschen, auch für Gruppen, eröttnet das Grundgesetz beschränkt, WEEINN die ınneren Regulierungskräite der Ge-
die Möglıichkeıt, Grundwerte verwirklıchen. Das 1St für sellschaft ausbleiben sollten. Der treiheitliche Staat geht
mich eın Angelpunkt der Argumentationskette, die iıch VOTr auch insoweıt der Aufrechterhaltung der Freiheıit
Ihnen ausbreıiten möchte. wıllen eın Rısıko e1in. Seine Möglıchkeiten Z Abhıilte
Dıiıese Wirkung der Grundrechte möchte iıch Ihnen sınd sehr beschränkt, wenn dıe inneren, die sıttlichen Re-
Beispiel der Glaubenstreiheit darlegen, die in Artikel des gulierungskräfte iın der Gesellschaft Die Rechts-
Grundgesetzes garantıert 1St Hıer wırd dem einzelnen ordnung des demokratisch vertaßten Staates mu siıch
Bürger nıcht NUuUr die Freiheit garantıert, einen relıg1ösen grundsätzlich dem tatsächlich ın den Menschen VOI-

Glauben, eine Weltanschauung haben, sondern CS wırd handenen Ethos orlıentieren un! Z Wl unabhängıg
ıhm auch die Freiheit garantıert, diese nıcht haben davon, ob diese Orıientierung allen normatıven Antorde-
Irotz Garantıe der Religionsfreiheit bann daher Religion IuNngech entspricht, die VO  w einzelnen Personen oder Grup-

PCNH erhoben werden. 1)as Recht ann NUur begrenzt In eınabsterben, wenn eLIwa in den Menschen die relıg1ösen
Überzeugungen, der Glauben, absterben. Es 1Sst nıcht Spannungsverhältnis ZU tatsächlieh in der Gesellschaft
Sache des Grundgesetzes, dort einzugreifen. Sache des vorhandenen Ethos treten Anderntalls wurde Ccs das

Rechtsbewußtsein nıcht mehr tretten und wurde nıchtGrundgesetzes, des Grundrechts aut Religionsfreiheit 1Sst
CD, den treıen Raum schaffen, 1in dem die Menschen mehr akzeptiert werden. Deshalb mu die Rechtsordnung
denken, sprechen, hören, handeln dürten un sollenMO  n  S  F  \@n{ NR SE  H  ®  E AA  K  “;;’v  E Drn  i*'“3%  br  358  Diskussion und Kontroverse  Unterschiedlichkeit und deren Spannungsverhältnis zu-  der geheieliche Staat, der weltanschaulich neutrale, der  einander ich zu reden habe.  demokratische Staat lebt von ihm vorgegebenen Werten  Die Grundrechte unseres Grundgesetzes enthalten keine  und Werthaltungen. Er hat sie nicht geschaffen, er kann  Garantie, keine Gewährleistung ganz bestimmter Auffas-  ihren Bestand nicht garantieren, ohne seine Freiheitlich-  sungen, Überzeugungen, Werthaltungen oder eines ganz  keit in Frage zu stellen ...  bestimmten Glaubens oder Bekenntnisses. Wohl aber er-  öffnen die Grundrechte die Freiheit, Auffassungen, Über-  Plurale Gesellschaft und Grundwerte  zeugungen, Glauben zu haben, dafür einzutreten und  dementsprechend zu handeln. Anders ausgedrückt: Mit  Will nun unser Staat seinem freiheitlichen Leitprinzip  der Gewährleistung der Grundrechte für den einzelnen  treu bleiben, so sind seine Möglichkeiten zur Abhilfe sehr  Menschen, auch für Gruppen, eröffnet das Grundgesetz  beschränkt, wenn die inneren Regulierungskräfte der Ge-  die Möglichkeit, Grundwerte zu verwirklichen. Das ist für  sellschaft ausbleiben sollten. Der freiheitliche Staat geht  mich ein Angelpunkt der Argumentationskette, die ich vor  auch insoweit — um der Aufrechterhaltung der Freiheit  Ihnen ausbreiten möchte.  willen - ein Risiko ein. Seine Möglichkeiten zur Abhilfe  Diese Wirkung der Grundrechte möchte ich Ihnen am  sind sehr beschränkt, wenn die inneren, die sittlichen Re-  Beispiel der Glaubensfreiheit darlegen, die in Artikel 4 des  gulierungskräfte in der Gesellschaft versagen. Die Rechts-.  Grundgesetzes garantiert ist. Hier wird dem einzelnen  ordnung des demokratisch verfaßten Staates muß sich  Bürger nicht nur die Freiheit garantiert, einen religiösen  grundsätzlich an dem tatsächlich in den Menschen vor-  Glauben, eine Weltanschauung zu haben, sondern es wird  handenen Ethos orientieren — und zwar unabhängig  ihm auch die Freiheit garantiert, diese nicht zu haben.  davon, ob diese Orientierung allen normativen Anforde-  Trotz Garantie der Religionsfreiheit kann daher Religion  rungen entspricht, die von einzelnen Personen oder Grup-  pen erhoben werden. Das Recht kann nur begrenzt in ein  absterben, wenn etwa in den Menschen die religiösen  Überzeugungen, der Glauben, absterben. Es ist nicht  Spannungsverhältnis zum tatsächlieh in der Gesellschaft  Sache des Grundgesetzes, dort einzugreifen. Sache des  vorhandenen Ethos treten. Andernfalls würde es das  Rechtsbewußtsein nicht mehr treffen und würde nicht  Grundgesetzes, des Grundrechts auf Religionsfreiheit ist  es, den freien Raum zu schaffen, in dem die Menschen  mehr akzeptiert werden. Deshalb muß die Rechtsordnung  denken, sprechen, hören, handeln dürfen und sollen ...  einen Wandel des tatsächlich vorhandenen Ethos berück-  sichtigen. Das Bedürfnis der Reform von Rechtsnormen  Grundwerte und politische Willensbildung  entsteht vielfach ja gerade deshalb, weil sich das tatsäch-  liche Ethos, so wie es in den Menschen vorhanden ist, ge-  wandelt hat.  Beim Erlaß von Gesetzen, bei jeder Regierungstätigkeit  sind die Organe und die handelnden Diener des demokra-  Im demokratischen Staat, im, Prozeß der demokratischen  Willensbildung, der auf Mehrheitsentscheidungen ange-  tischen Staates notwendigerweise von den sittlichen  Grundhaltungen bestimmt, die in der Gesellschaft leben-  wiesen ist, muß Rechtssetzung immer auf vorhandenes  dig und wirksam sind. Sie wirken auf sie als einzelne Men-  Ethos gestützt sein. Der Staat des Grundgesetzes kann als  Staat nicht Träger eines eigenen Ethos sein — das will und  schen, die am Prozeß der politischen Willensbildung  teilhaben. Ich füge hinzu: Bitte, denken Sie immer an die  soll er auch nicht sein, das will das Grundgesetz nicht. Nur  Personen, die im Staat und für den Staat handeln — dazu  das, was in der Gesellschaft an ethischen Grundhaltungen  gehören die Politiker, die Minister genauso wie die Politi-  tatsächlich vorhanden ist, kann in den Rechtssetzungspro-  ker der Opposition, dazu gehören die Richter und die Be-  zeß eingehen, kann als Recht ausgeformt werden.  amten ebenso —, und denken Sie nicht von „„dem Staat““ als  Das gilt auch für neu sich bildende sittliche Grundhaltun-  Abstraktum so, als ob er ein handelndes Subjekt sei; das  gen. Es kann nicht die Rede davon sein, daß in unserer  ist eine Auffassung des 19. Jahrhunderts. So fließen über  Gesellschaft sittliche Grundhaltungen nur abgebaut wür-  Mehrheitsentscheidungen die sittlichen Grundhaltungen,  den. Es entstehen viele neu in unserer Generation, zu un-  seren Lebzeiten. Ich denke nur an das in unserer Genera-  die in der Gesellschaft existent sind, in den Prozeß der po-  litischen Willensbildung ein.  tion neu erwachte Ethos gegenüber farbigen Menscher.,  Der demokratische Staat, der auf Zustimmung durch seine  gegenüber Entwicklungsländern und den Menschen dort,  Bürger angewiesen ist und den die Bürger mittels des  an die sittliche Haltung, mit der wir inzwischen gelernt  Wahlaktes, aber nicht nur damit, auch verändern können,  haben, Ausländern gegenüberzutreten. Ich denke weiter  an die neu entwickelten sittlichen Haltungen gegenüber  kann sich nicht auf längere Zeit in Distanz halten zu dem  Meinungsbildungsprozeß innerhalb der Gesellschaft. Er  vielen sogenannten Randgruppen in unserer eigenen Ge-  kann sich auch nicht auf längere Zeit in Distanz halten zu  sellschaft. Das sind neue, früher so nicht vorhandene sitt-  den Meinungen über den Inhalt von Grundwerten und  liche Haltungen. Die Rechtsordnung wird sie im Zuge des  ihre Rangordnung.  demokratischen Prozesses in sich aufzunehmen haben, sie  Der demokratische Staat hat die Werthaltungen und die  hat das zum Teil schon getan.  sittlichen Grundhaltungen nicht geschaffen. Er findet sie  Nun gilt das natürlich auch umgekehrt: Wenn bestimmte  vielmehr in den einzelnen und in der Gesellschaft vor, und  ethische Auffassungen in der Gesellschaft nicht mehr vor-  er muß bei seinem Handeln dort anknüpfen. Das heißt,  handen sind, dann verliert das Recht seine demokratischeeinen Wandel des tatsächlich vorhandenen Ethos berück-

sıchtigen. 1 )as Bedürftfnis der Reform VO  _3 Rechtsnormen
rundwerte un politische Willensbi  ung entsteht vieltach Ja gerade deshalb, weıl sıch das tatsich-

lıche Ethos, Ww1e ın den Menschen vorhanden ist, BC-
wandelt hate1m FErlafß VO Gesetzen, bei jeder Regierungstätigkeit

sınd die Urgane un die handelnden Diener des emokra- Im demokratischen Staat, ım, Prozefß der demokratischen
Willensbildung, der auf Mehrheıitsentscheidungen antischen Staates notwendigerweise VO  w den sıttlıchen

Grundhaltungen bestimmt, die iın der Gesellschaftft leben- wıesen ISt; mufß Rechtssetzung ımmer auf vorhandenes
dig un: wırksam sınd Sıe wiıirken autf S1€e als einzelne Men- Ethos gestutzt se1n. Der Staat des Grundgesetzes annn als

Staat nıcht Träger eınes eigenen Ethos seın das 111 un!schen, die Prozefß der politischen Wiıllensbildung
teilhaben. Ich füge hınzu: Bıtte, denken Sıe ımmer die soll CI auch nıcht se1n, das 11 das Grundgesetz nıcht. Nur
Personen, die 1m Staat un! tür den Staat handeln AaZu das, W 4s ın der Gesellschaftft ethischen Grundhaltungen
gehören die Politiker, die Mınıiıster SCNAUSO w1e die Polıiti- tatsächlich vorhanden ist, ann ın den Rechtssetzungspro-
ker der Opposıtıion, dazu gehören die Rıichter un! die Be- z e{ eingehen, annn als Recht ausgeformt werden.

ebenso un:! denken Sıe nıcht VO ‚„‚dem Staat““ als Das gilt auch tür I1CUu sıch bildende sıttliıche Grundhaltun-
Abstraktum S als ob CTr eın handelndes Subjekt sel: das gen Es annn nıcht die ede davon se1ın, dafß iın unserer_I

1St eıne Auffassung des 19 Jahrhunderts. So ließen ber Gesellschaft sıttliıche Grundhaltungen 1Ur abgebaut WUur-
Mehrheıitsentscheidungen die sıttlıchen Grundhaltungen, den Es entstehen viele NEuUuU ın unNnserTer Generatıion,

Lebzeiten. Ich denke 1Ur das iın unNnserer CGenera-die in der Gesellschaft ex1istent sınd, ın den Prozeß der P —
liıtischen Willensbildung e1n. t10n MCUu erwachte Ethos gegenüber farbigen Menschen,
Der demokratische Staat, der aut Zustimmung durch seıne gegenüber Entwicklungsländern un! den Menschen dort,
Bürger angewılesen 1st un! den die Bürger muıttels des die sıttlıche Haltung, mıt der WIr inzwischen gelernt
VWahlaktes, aber nıcht 1Ur damıt, auch verändern können, haben, Ausländern gegenüberzutreten. Ich denke weıter

die I1CUu entwickelten sıttliıchen Haltungen gegenüberannn sıch nıcht autf längere eıt 1ın Dıstanz halten dem
Meinungsbildungsprozefß innerhalb der Gesellschatft. Er vielen SOgeNaANNTLEN Randgruppen ın unseTrer eigenen @7
ann sıch auch nıcht auf längere eıt in Dıiıstanz halten sellschatt. DDas sınd NCUC, trüher nıcht vorhandene Sitt-
den Meınungen ber den Inhalt VO  - Grundwerten un: liche Haltungen. Die Rechtsordnung wırd s1e 1mM Zuge des
ıhre Rangordnung. demokratischen Prozesses 1in sıch autzunehmen haben, s1€e
Der demokratische Staat hat die Werthaltungen und die hat das Z Teil schon
sittliıchen Grundhaltungen nıcht geschaffen. Er tindet s1e Nun gilt das natürlich auch umgekehrt: Wenn bestimmte
vielmehr ın den einzelnen unı in der Gesellschaft vor, und ethische Auffassungen ın der Gesellschaft nıcht mehr VOI-

Mu bei seiınem Handeln dort anknüpfen. Das heißt, handen sınd, annn verliert das Recht seine demokratische
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Legıtimatıion. Der Staat annn eın nıcht mehr vorhandenes die Träger staatlicher Gewalt: Rettet die Grundwerte!
Ethos nıcht zurückholen, un! . annn eın nıcht mehr VO Uns Politikern wiırd aut diese Weıse verstehen gegeben,
Konsens der Gesellschaft getragenes Ethos nıcht durch da{ß der Staat alle ihm Gebote stehenden Miıttel der
Rechtsnorm für verbindlich erklären. Hıer 1Sst der Staat Rechtsordnung und der öttentlichen Gewalt einzusetzen

habe, die Grundwerte, WwW1e€e die katholischen Bı-die Grenzen seıner Möglıchkeıiten gekommen ...
schötfe s1€ verstehen, jedermann verteidigen.

Kiırche und Grundrechte Ich habe A4aUS diesem Teıl der Diskussion die rund-
den Eindruck NNCNH, als ob die Kırche bisweilen

FEthische Grundüberzeugungen werden und De- in verkehrter Frontstellung kämpfte. Ob ıch Ccs NU: als DPo-
bildet VO einzelnen und VO  . konkreten Gemeıinschaften, ıtıker oder als Christ sehe, ıch komme ımmer dem gle1-
In denen sıch einzelne Menschen zusammentinden. Es 1st chen Ergebnis, daß zunächst die eigene Aufgabe der
ıne Vielzahl VO  e Gemeinschaften, Institutionen, Grup- Kırche Ist, sıttliıche Grundauffassungen ın der Gesellschaft
PCI, Schichten, Klassen mıiıt unterschiedlichen Orientie- lebendig erhalten!
TuNngch, Interessen un Wırkungen, die sıch iın der Gesell-
schaft vorfinden, die mıteinander Gesellschaft bilden un:! Fragen die Kırche
die sıch innerhalb dieser Gesellschatt Einflufß bemü-
hen Jedem VO uns 1ST doch bewulßßst, daß 90 % der Bürger
Unter ıhnen kommt NUu den Kırchen für die Bewahrung Landes einer der beiden christlichen Kırchen aNSC-

hören. Wennu die Kırchen gleichwohl die Gefährdungund die Biıldung VO  — ethischen Grundüberzeugungen eine
besondere Bedeutung VO  - Grundwerten beklagen haben, 1St das offenbar
Dıie Kırchen unterscheiden siıch VO  $ den neben ıhnen A1l- ein Zeichen dafür, dafß die Kırchen mıt iıhrer rund-
beitenden Gemeinschaften un! Gruppen der Gesellschaft, werte-Argumentatıon einen sehr großen Teıl dieses Kır-
dafß s$1e eine Antwort aut Jjene Fragen des Menschen anbie- chenvolks nıcht mehr erreichen. Wenn anders ware, be-
en die ıh ber seiıne Erfahrungswelt hınaus bewegen, stünde eın rund ZUTI Klage, un:! dann wurde auch der
die den Sınn seınes Lebens betreffen, ın denen der Chrıist polıtische Meinungsbildungs-Prozeß in Parlamenten 4aN-
sıch auf (sott angewlesen weıßlß. Aus ihrer etzten Veranke- ders verlauten.
Iung 1m transzendenten Bereich erg1ıbt sıch die besondere Wenn die Auffassungen der Kırchen ber das Verbot
Aufgabe der Kırche, Wenn N Wertüberzeugungen und des Schwangerschaftsabbruches für jene 90 o der Bürger,

Ethos ın der Gesellschatt geht Aus ihrer stetigen die Kırchensteuer zahlen un: die bisweilen tür die Be-
Rückbindung ıhren eigenen tragenden Grund, aus der deutung der Kırche etwas leichtfertig in Anspruch
Auffassung VO Sınn des menschlichen Daseıns erwächst INeCenNn werden och verbindlich waren, hätte 65 das
den Aussagen der Kırche ıhre Verbindlichkeit. Problem einer Retorm des 218 StGB mıiıt allen se1-

NnenNn Begleiterscheinungen ohl nıcht gegeben.Die Kırchen, die Religions- un: Weltanschauungsge-
meıinschaften, haben tfür die Vermittlung un! das Leben- Wenn jemand für diesen Zustand der Nıcht-mehr-Er-
dighalten der Grundwerte un: sıttlichen Grundhaltungen reichbarkeit eınes großen Teıls der Glieder der Kırche ZUr

keine ausschließliche, ohl aber iıne tragende Funktion. Verantwortung pCZORCN werden soll, Ww1eso dann eigent-
Sıe eisten darın tür den einzelnen, aber eben auch tür die ıch iın erster iınıe der Staat und die rgane des Staates?
Gesellschaft un! tür den Staat eınen wesentlichen Dienst: Der Staat das sind der Bundestag, das Bundesvertas-
nıcht durch eilfertiges Zu-Diensten-Sein gegenüber Staat sungsgericht, die Bundesregierung hat die Grundrechte
un:! Gesellschaft, sondern NUurT, Wenn s1e ihren eigentliıchen der Menschen wahren. Er hat den Grundrechten Re-
Auftrag unverkürzt wahrnehmen, nämlıch Verkündigung spekt un! Geltung verschatten. Wo 65 1aber die rund-
der Glaubensbotschaft un! dessen, W 4S sıch 4AUS ıhr für den wahren oilt, dort; meıne Damen un! Herren, gilt
eipzelnen und für die Welt ergibt. Tua Tes agıtur! Dies 1St Deine Sache jedes einzelnen Sa-

che, Sache jeder Gemeinschaft, Sache der KırcheAA  AT  .  E Nkn D  En  ;„\  AA  Diskussion und Kontroverse  359  Legitimation. Der Staat kann ein nicht mehr vorhandenes  an die Träger staatlicher Gewalt: Rettet die Grundwerte!  Ethos nicht zurückholen, und er kann ein nicht mehr vom  Uns Politikern wird auf diese Weise zu verstehen gegeben,  Konsens der Gesellschaft getragenes Ethos nicht durch  daß der Staat alle ihm zu Gebote stehenden Mittel der  Rechtsnorm für verbindlich erklären. Hier ist der Staat an  Rechtsordnung und der öffentlichen Gewalt einzusetzen  habe, um die Grundwerte, so wie die katholischen Bi-  die Grenzen seiner Möglichkeiten gekommen ...  schöfe sie verstehen, gegen jedermann zu verteidigen.  Kirche und Grundrechte  Ich habe aus diesem Teil der Diskussion um die Grund-  werte den Eindruck gewonnen, als ob die Kirche bisweilen  Ethische Grundüberzeugungen werden getragen und ge-  in verkehrter Frontstellung kämpfe. Ob ich es nun als Po-  bildet vom einzelnen und von konkreten Gemeinschaften,  litiker oder als Christ sehe, ich komme immer zu dem glei-  in denen sich einzelne Menschen zusammenfinden. Es ist  chen Ergebnis, daß es zunächst die eigene Aufgabe der  eine Vielzahl von Gemeinschaften, Institutionen, Grup-  Kircheist, sittliche Grundauffassungen in der Gesellschaft  pen, Schichten, Klassen mit unterschiedlichen Orientie-  lebendig zu erhalten!  rungen, Interessen und Wirkungen, die sich in der Gesell-  schaft vorfinden, die miteinander Gesellschaft bilden und  Fragen an die Kirche  die sich innerhalb dieser Gesellschaft um Einfluß bemü-  hen.  Jedem von uns ist doch bewußt, daß 90% der Bürger un-  Unter ihnen kommt nun den Kirchen für die Bewahrung  seres Landes einer der beiden christlichen Kirchen ange-  hören. Wenn nun die Kirchen gleichwohl die Gefährdung  und die Bildung von ethischen Grundüberzeugungen eine  besondere Bedeutung zu.  von Grundwerten zu beklagen haben, so ist das offenbar  Die Kirchen unterscheiden sich von den neben ihnen ar-  ein Zeichen dafür, daß die Kirchen mit ihrer Grund-  beitenden Gemeinschaften und Gruppen der Gesellschaft,  werte-Argumentation einen sehr großen Teil dieses Kir-  daß sie eine Antwort auf jene Fragen des Menschen anbie-  chenvolks nicht mehr erreichen. Wenn es anders wäre, be-  ten, die ihn über seine Erfahrungswelt hinaus bewegen,  stünde kein Grund zur Klage, und dann würde auch der  die den Sinn seines Lebens betreffen, in denen der Christ  politische Meinungsbildungs-Prozeß in Parlamenten an-  sich auf Gott angewiesen weiß. Aus ihrer letzten Veranke-  ders verlaufen.  rung im transzendenten Bereich ergibt sich die besondere  Wenn z.B. die Auffassungen der Kirchen über das Verbot  Aufgabe der Kirche, wenn es um Wertüberzeugungen und  des Schwangerschaftsabbruches für jene 90% der Bürger,  um Ethos in der Gesellschaft geht. Aus ihrer stetigen  die Kirchensteuer zahlen — und die bisweilen für die Be-  Rückbindung an ihren eigenen tragenden Grund, aus der  deutung der Kirche etwas leichtfertig in Anspruch genom-  Auffassung vom Sinn des menschlichen Daseins erwächst  men werden —, noch verbindlich wären, so hätte es das  den Aussagen der Kirche ihre Verbindlichkeit.  ganze Problem einer Reform des $ 218 StGB mit allen sei-  nen Begleiterscheinungen wohl nicht gegeben.  Die Kirchen, die Religions- und Weltanschauungsge-  meinschaften, haben für die Vermittlung und das Leben-  Wenn jemand für diesen Zustand der Nicht-mehr-Er-  dighalten der Grundwerte und sittlichen Grundhaltungen  reichbarkeit eines großen Teils der Glieder der Kirche zur  keine ausschließliche, wohl aber eine tragende Funktion.  Verantwortung gezogen werden soll, wieso dann eigent-  Sie leisten darin für den einzelnen, aber eben auch für die  lich in erster Linie der Staat und die Organe des Staates?  Gesellschaft und für den Staat einen wesentlichen Dienst:  Der Staat — das sind der Bundestag, das Bundesverfas-  nicht durch eilfertiges Zu-Diensten-Sein gegenüber Staat  sungsgericht, die Bundesregierung — hat die Grundrechte  und Gesellschaft, sondern nur, wenn sie ihren eigentlichen  der Menschen zu wahren. Er hat den Grundrechten Re-  Auftrag unverkürzt wahrnehmen, nämlich Verkündigung  spekt und Geltung zu verschaffen. Wo es aber die Grund-  der Glaubensbotschaft und dessen, was sich aus ihr für den  werte zu wahren gilt, dort, meine Damen und Herren, gilt:  einzelnen und für die Welt ergibt.  Tua res agitur! Dies ist Deine Sache — jedes einzelnen Sa-  che, Sache jeder Gemeinschaft, Sache der Kirche...  Der Freiraum für das Wirken der Kirchen ist nun in kaum  Nun mag dem Politiker an dieser Stelle die kritische Frage  gestattet sein, ob die gesellschaftlichen Kräfte und Grup-  einem anderen Land so groß und so stark gesichert wie  in der Bundesrepublik Deutschland. Ich will gar nicht von  pen ihre Möglichkeiten und ihre Verantwortung bei der  Bildung und Vermittlung der Grundwerte. wirklich hin-  der Kirchensteuer und ihrem Einzugssystem reden. Zei-  reichend wahrnehmen. Oder ganz konkret und deutlich:  gen Sie mir ein katholisches Land, in dem es das gibt, was  wir hier in Deutschland haben und praktizieren! Ich will  Wie nimmt eigentlich die katholische Kirche ihre Aufgabe  und Verantwortung für die Grundwerte in der Gesell-  gar nicht davon sprechen, daß in allen öffentlichen Schulen  schaft wahr?  der Staat den Religionsunterricht garantiert und übrigens  auch finanziert. Ich will aber darauf hinweisen, daß es kei-  Wenn ich die Verlautbarungen aus dem Bereich der katho-  lischen Kirche in der jüngsten Zeit richtig aufgenommen  nerlei staatliche Hindernisse für kirchliches Wesen in un-  habe, so steht dort die Klage im Vordergrund, die Grund-  serem Verfassungsstaat gibt. Und nur um die immer wie-  der einmal aufkommenden Mißverständnisse auszuschlie-  werte seien in Gefahr; daran wird dann regelmäßig der  Vorwurf angeschlossen, der Staat gebe die Grundwerte  ßen, füge iıch hinzu: Auch meine eigene Partei, die  preis und stelle sie zur Disposition. Dann folgt der Appell  deutsche Sozialdemokratie, hat diesen Freiraum der Kir-Der Freiraum tür das Wırken der Kirchen 1Sst 1U  - iın a2UmNun INa dem Politiker dieser Stelle die kritische Frage
DESTALLEL se1in, ob die gesellschaftlichen Kräfte un Grup- einem anderen Land zrofß un! stark gesichert w1e€e

iın der Bundesrepublik Deutschland. Ich ll Sal nıcht VOpCN ıhre Möglichkeiten un:! ihre Verantwortung be1 der
Bildung un! Vermittlung der Grundwerte wirklich hın- der Kırchensteuer un! iıhrem Eiınzugssystem reden. Ze1-
reichend wahrnehmen. der ganz konkret un! deutlıch: SCH Sıe mır eın katholisches Land, 1ın dem das z1bt, W as

WIr 1er in Deutschland haben un:! praktizieren! Ich 1lWıe nımmt eigentlich die katholische Kırche hre Auftfgabe
und Verantwortung für die Grundwerte 1in der Gesell- Sal nıcht davon sprechen, dafß ın allen öttentlichen Schulen
schaft wahr? der Staat den Religionsunterricht garantıert un! übriıgens

auch finanziert. Ich ll aber darauf hinweıisen, dafß kei-Wenn iıch die Verlautbarungen 4aus dem Bereich der katho-
ischen Kırche ın der Jüngsten eıt richtig aufgenommen nerle] staatliche Hındernisse tür kırchliches Wesen in
habe, steht dort die Klage 1mM Vordergrund, die rund- Verfassungsstaat gibt Und Nur die immer WwW1€e-

der einmal autkommenden Mißverständnisse auszuschlie-seılen iın Gefahr: daran wırd dann regelmäßıg der
Vorwurf angeschlossen, der Staat gebe die Grundwerte ßen, füge iıch hınzu: uch meılıne eigene Parteı, die
preıs un! stelle S$1e ZU!r Dıisposıtion. Dann tolgt der Appell deutsche Sozialdemokratie, hat diesen Freiraum der Kır-
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chen nırgendwo in Frage gestellt. S1€ denkt nıcht 1m TIraum rundwerte sind eın hoöchst politisches Thema
daran, solches un

Angesıichts dieses ungewöhnlıch großen Freiraumes der Für die Väter unseTrer Verfassung WAar CS eiıne wichtige Er-
Kırchen für u1ls heute Lebende nıcht ungewöhnlıch, kenntnıis, dafß die staatlıche un! gesellschaftliche Ordnung
sondern eigentlıch selbstverständlıch un! gewollt, aber ohne eınen Grundkonsens über politisch-moralische
1mM Vergleich mMiıt der deutschen Geschichte der etzten Werte nıcht bestehen kann. [)as Grundgesetz wurde Zzu

Jahrhunderte ungewöhnlıch grofß angesichts dieses Ausdruck eınes eidenschattlichen Bekenntnisses Zur
Menschenwürde un! Z.u den Menschenrechten alsgewöhnlıch großen Freiraumes der Kırchen, die Banz treı

sınd VON staatlıcher Beeintlussung oder Bevormundung, Grundlage der polıtischen Ordnung. Es besteht
frage ıch mich, W1eso der Ruft ach dem Staat eigentlich keın Zweıtfel, dafß dieses Bekenntnis der Grundstimmung

laut möglıch 1St Ist der Ruf ach dem Handeln der Re- dieser eıt entsprach. Ö1€ tand ıhren Niederschlag ın der
gjerung, der Ruf nach dem Handeln des Gesetzgebers lebhatten Naturrechtsdiskussion, aber auch ın der Dıis-
nıcht iın Wahrheıit Ausdruck eigener Ohnmacht, eıgener kussıon einer Wırtschaftsordnung. Diese Phase
Beschränktheit in der kırchlichen Fähigkeıt ZUu!r Vermiutt- wurde jedoch bald durch eiıne lange Periode abgelöst, dıe
lung VO  3 Grundwerten? Liegt diesem Ruf nach dem Staat beherrscht War durch konkrete Nöte, durch die dorgen des
wirklich ein ernsthaft tür richtig gehaltenes Verständnis Alltags, durch den Glauben die problemlösende Kratt
uUuNnNscCTrTCS Grundgesetzes zugrunde? des wirtschaftlichen Wachstums. In dieser eıt haben WIr

viel erreıicht. Heute reilich wılissen WwIr auch: Der materielle
Unser aller Aufgabe Wohlstand allein VEIIMNAS die Menschen nıcht befriedi-

gCn Er aflßt hre Fragen ach dem Sınn des Lebens, ach
Ich habe den Eindruck, dafß viele Menschen auch die, den gemeıinsamen Werten, nach den Zielen uUuNsCcCrICcs Ge-
dıe nıcht in die Kırche gehen ach Antworten meinwesens nıcht verstummen, wirft S1e vielmehr

nachdrücklicher aut SO begann VOTL allem die Junge Gene-suchen un Fragen stellen. Ich tinde diesen FEindruck übri-
SCHS auch ın ein1ıgen Passagen der Schriftt der Bischöte über ratıon ımmer bohrender ach der Legıtimität VO  —$ Staat
die Grundwerte un das menschliche Glück bestätigt. Ich un Gesellschaft fragen. Durch Utopien un! ıhre adı-

kalısıerung wurden vieltältige Hoffnungen geweckt; dochdenke, Menschen, die fragen, sollen nıcht ohne Antwort
bleiben, und ich ylaube, da{fß die Kırche 4aUus$s sıch heraus sınd diese Hoffnungen bald zerbrochen... Der Befund
auch iın der Lage se1ın sollte, Ihnen Antworten vermıiıt- scheint mMır eindeutig: In unserer Gesellschaft g1bt N viele

Hoffnungen, Sehnsüchte un Sınnfragen. S1e sınd durch-teln. Daran mussen WIr Christen gemeınsam arbeıiten,
ganz gleich, polıtischer Standort seın Inag Wır aus eın Kennzeichen tür die geistige Kraft unseres Ge-
mussen dies der Grundwerte wiıllen u  3 Ich wunsche meınwesens. Bleiben S1e aber ohne Antwort, können
darın der Kırche un unls allen eın Leben aus der off- s1e sehr rasch 1n Destruktionen umschlagen
Nung. Die Antwort auf die Frage ach den Grundwerten des

Staates 1st 1mM Grundgesetz gegeben. Es bındet den Staat
oberste Grundwerte des menschlichen Zusammenle-

bens. )as Grundgesetz kennzeıichnet nıcht eın unkrı-Helmut ohl tisches Vertrauen in dıe integre Ordnungsmacht des
Staates. Es 1st skeptisch auch möglıche AnsprüchePolıtische Rechenschaft un Zumutungen demokratisch legıtımierter Mehrkheiten.
Das Grundgesetz kennt deshalb nıcht NUur ormale Grund-uber dıe Werte rechte, sondern auch materıelle Grundwerte...
Es 1Sst eine vornehmlıiche Aufgabe auch der Parteıen, dıe

Das Thema der Tagung o1bt MIır Gelegenheit, eıner ıdeellen Grundlagen uUunNseIecs GemelLnwesens VeCeI-
zentralen rage unNnserer politischen Ordnung Stellung gegenwärtigen un den durch die Verfassungsordnung gC-
nehmen. Diese Ordnung geht davon aus, dafß Politiker steckten Rahmen durch programmatische Aussagen aus$s-
ber ıhr Handeln un: über die VWerte, die dieses Handeln zutüllen
bestimmen, Rechenschaftt geben. Um CS Sapch:
Für miıch als Demokraten sınd Freıiheıt, Solidarıtät und Schrankenloser ertrelativismus
Gerechtigkeıit Grundlage un! Auftrag melines polıtischen der Weimarer Zeit
Handelns. Als Christ verstehe ıch diese Grundwerte als
Ausdruck eines relig1ösen Bekenntnisses. Das 1st keine be- och bereıts dieser Stelle die Kritik e1ın, welche
schauliche Austflucht ın ıne bequeme Teıilhabe ewıgen die Grundlagen uNserer treiheitlichen Ordnung prinzipiell
Wahrheiten. Es 1Sst eın verbindlicher Handlungsauftrag, 1n rage stellt: Verstöfßt die Bındung bestimmte Werte
Polıitik Aaus dem „C(‘ heraus gestalten. Kant meınt nıcht den Freiheitsanspruch eines treiheitliıch-demo-
Recht, Handlungsauftrag reiche weıter als unseTr«e kratiıschen Staates? Ist die Verpflichtung des Staates auf
Erkenntnisfähigkeit. Der Glaube un! die darın begründete bestimmte VWerte, auft ein estimmtes Menschenbild, nıcht
Verpiflichtung auf die Grundwerte helfen, dıese pannung eın Wiıderspruch die VO  3 der Verfassungsordnung

garantierte Freiheit der Meınungen und Weltanschauun-



Diskussion und Kontroverse 361

SCn oder den dieser Ordnung vorausgesetzten chen Wertvorstellungen Verfassungsrang erhalten Es INa
Wertpluraliısmus? Ist das Verbot VO  S Parteıen un: Ver- auch der konkreten S1ituation unterschiedliche Auftas-
CINMISUNSCH welche dıe staatliıche Grundordnung bekämp- über den Inhalt un die Reichweıite des staatlıchen
fen, oder die Abwehr VO  - Radikalen VO ötffentlichen Wert- un Güterschutzes geben Der Staat ISTt aber nıcht
Dıienst, die sıch nıcht den Grundwerten dieses Staates Ur der Notar VO  _ Mehrheıitsmeinungen das Herrschafts-
bekennen nıcht C1in Verstoß den treiheitlichen (jelst instrument die Wertvorstellungen der jeweiligen
unserer politischen Ordnung? Mehrheit — und SCI1I S1C noch schmal — durchzuset-

zenIn der WeıLimarer eıt Z1NS die Staatslehre bekanntlich VO

Relativismus als der gedanklıchen Voraussetzung der
Demokratie 4aUuS Danach SC dem demokratischen Ver- Der Politiker hat nıcht NUur die Aufgabe, Wertvorstellun-
staändnıs gemäfß jeder politischen Auffassung, die sıch die gCH der Gesellschaft reg13tr1eren Er hat die Pflicht, für
Mehrkheıt verschatten könne, die Führung Staat die Grundwerte der Verfassung aktıv I dies
überlassen Wır haben durch höchst leidvolle Erfahrungen heißt, mMu ernsthatt versuchen Cein axımum Kon-
gelernt, daflß ein schrankenloser Wertrelativismus keine SCI15 über Grundwerte der Gesellschaft, die verfassungs-
SCCIPNELTE Voraussetzung tür treiheitlich demokrati- rechtlich relevant sınd anzustreben Dies gilt VOT allem
schen Staat 1STt Wır haben gelernt, da{ß C1MN treiheitlicher Hınblick auf zentrale natıonale Fragen und wichtige
Staat 1Ur bestehen kann, Wenn S bereıt 1ST unverzichtbare Rechtsfragen, die elementare Formen der menschlichen
Grundwerte anzuerkennen un SIC entschieden ıhre Exıstenz un des sozıalen Zusammenlebens berühren
Feiınde un Verächter verteidigen Sozıale Ordnungen Ich muß leiıder teststellen, dafß die derzeitigen Koalıtions-
können nıcht auf Grundkonsens zumıiındest über die auch sölchen Fragen INm wieder den Ver-
Regeln des polıtischen Entscheidungsprozesses verzich- such unternehmen, ıhre Auffassung ohne Rücksicht autf
Ctcn, wenn SIC sıch nıcht VOTIN vornherein rage stellen die 1abweichenden Überzeugungen un: tundamentalen
wollen Wertvorstellungen großer Bevölkerungsteile durchzuset-

ZieCH Hıer wırd SEIL Jahren C1NE Veränderungsstrategıie 5C-
rundwerte begründen die Autoritaäat des Staates übt, die den Bestand BEMEINSAMEN Wertvorstellungen

erheblichem Umfang Frage stellt und damıt die trei-
Die Grundwerte sınd das ıdeelle Integrationselement, heıtlıche, SCIMCINSAMEN Grundwerten Ord-
das besonderer VWeıse dazu beiträgt, die geschichtliche NUung gefährdet ...
Identität unsercs Staates stitften S1e schaffen die YTSt dem entschiıedenen Wıderstand der Unionspar-
Grundlage, staatlıche Macht un Kultur verbün- 1STt Ccs gelungen ZU Beispiel der Eherechtsreform,
den S1€e begründen die Autorität des Staates, die N ıhm Hochschulrecht un! Bodenrecht tür alle
ermöglıcht Recht un: iındividuelle Ethik WEN18STENS teil- Seıten noch akzeptablen Regelung kommen

Einklang bringen S1e sınd die Voraussetzun- Beı1 der Neuregelung der Straffreiheit des Schwanger-
gCn für C1MNC Rechtsgemeinschaftt, die nıcht MNUur des schattsabbruchs bedurftfte N erst Spruches des Bun-
Rechtszwanges das Recht befolgt, sondern CS auch 11N61- desverfassungsgerichts, die Koalıtion VO  $ Übergriffen
ıch bejahen kann Es geNUgT nıcht Grundwerte Ver- abzuhalten Die Entscheidung des Gerichts hat die Mög-
fassungstexte testzuschreiben S1e usSSen, wenn S1C ein iıchkeit geboten, die versaumte Gelegenheit nachzuholen
tragfähiges Fundament des Staates bleiben ollen, ein un sıch auf eine VO  — allen Parteien getragene Lösung, die
Stück gelebter Verfassung sSsC1IMN Es genugt nıcht, dıe greifbar nahe Wal, CINMISCN Die Koalition hat diese
Durchsetzung der staatlıchen Grundwerte alleiın den Chance nıcht YENUTZT ıe hat der wichtigsten
Gerichten, dem Bundesverfassungsgericht, rechtspolitischen Fragen der Nachkriegszeit VOIrgCZOSCNH,

überlassen, die allerdings kaum über- Koalitionsstärke Beweıs stellen, den allge-
schätzenden Beıtrag tfür dıe Festigung des treiheit- ecinen Konsens auf der Basıs der SCINCINSAIMMECN, durch die
liıchen Staates geleistet haben Es 1ST Aufgabe aller Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts verdeutlich-
Staatsgewalten, auch der Gesetzgebung un! der Regıe- ten Grundwerte suchen.
Iung, aller demokratischen Kräfte, ZuUur Erhaltung
und Festigung des SEMMEINSAMECN Grundkonsenses, der Verfassung wird ideologisch überlagertden verfassungsrechtlichen Grundwerten ZU Ausdruck
kommt, beizutragen Man macht sıch diese Aufgabe Unsere Verfassungsordnung 1ST nıcht L1ULE edroht durch
eicht, wenn INan sıch auf die Antwort zurückzieht dafß ME Polıitik die durch mangelnde Verständigungs-
der Staat NUTr die Grundrechte, nıcht aber die gesellschaft- bereitschaft die Wıirksamkeit einzelner Grundwerte
lıchen Grundwerte schützen habe uch die Grund- schmälert Getährlicher noch sınd die Bestrebungen,
rechte drücken gesellschaftliche Werte aus Sıe stehen, die Verfassung durch gesellschaftspolitische (GGesamt-
wenn S1IC ihren ftundamentalen Charakter für das Gemeıln- konzeptionen ideologisch überlagern Die Politik

nıcht verlieren sollen, Zusammen- wırd Z Mıttel gesellschaftspolitischer Glaubens-
hang mMi1t den Wertvorstellungen der Gesellschaft un kriege Dıie sozıale Ordnung 1ST 1Ur noch polı-
ıhren Gruppen tisch relevant, als S1C sıch das ideologische Gesamtkon-
Dıies ann sıcher nıcht dazu führen, dafß alle gesellschaftli- zept fügt Der einzelne wiırd ZU verfügbaren Obyjekt der
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Gesellschafttspolitik. Heilsversprechen un! Totalıtätsan- der Würde des Menschen als Person, in seinem Recht,; se1ın

Leben ach seiınem Entwurf leben Niemand soll sSe1-sprüche sınd CN verbunden. Sıe begründen das Monopol,
die Verfassungsordnung für alle verbindlich ınterpre- 1C Nächsten vorschreiben dürfen, auf welche Weıse
tieren. Wır sollten allerdings der Versuchung wıderstehen, glücklich seın hat
auf die kollektivistischen Ideologien mıiıt gesellschaftspoli-
tischen Gesamtkonzeptionen Orten, die den An- Diese persönliche Freiheit des Menschen 1St 1Ur als SC-
spruch erheben, tür alle soz1ıalen Probleme eiıne Lösung melınsame Freiheıit aller möglıch. Unser Begritf VON Trel-
bereitzuhalten eıt meınt nıe 1Ur die eigene Freıiheıt, GT schließt ımmer
Wır brauchen aber heute programmatische Aussagen. Ihre auch die Freiheıit des anderen, des Nächsten, ein.: Freiheit
unverzichtbare Basıs sind jedoch die Grundwerte unserer als schöpferische Fähigkeit des Menschen verwirklicht
Verfassungsordnung. Parteı- w1e Staatsprogramme haben sıch auch 1n der Leistung. Der Mensch hat seıne Würde
die Aufgabe, diese Grundwerte aktualisıeren un! 1mM VOL jeder Leistung. ber seıne Freiheit ertordert auch, daß
Rahmen ıhrer Reichweıte durch une klare Wertpräferenz WIr ıhm Möglichkeiten ZuUur Leistung schaften und diese
ıne Antwort geben auf die vordringlichen Probleme, dann anerkennen. Im Leistungsprinzıp erkennen WIr nıcht
die in eıner konkreten Sıtuation lösen oilt Dies VCI- allein un! primär seıne ökonomuische Bedeutung, sondern
langt den entschlossenen Kampt Ideologien mıt To- die Chance auf Selbstverwirkliıchung ...
talıtäts- oder Perfektionsansprüchen

Solıdarıität g1bt der Leistung ıhren soz1ıalen Sınn. Dabe:ı
Es 1St dıe Aufgabe der Politik, autf der Basıs der rund- wıssen WIr: Es genugt nıcht mehr, den Menschen ıhre Yrel-
werte der Verfassungsordnung den mühsam abzuwägen- eıt lassen WIr mussen S$1E aktıv ördern, ındem WIr
den Ausgleich VO  } soz1ıalen Bedürfnissen un:! soz1alen dıe E1ıgenverantwortung des einzelnen und se1in solidarı-

sches Handeln stärken. In der Solıdarıtät sehen WIr dieLeistungen erarbeiten.
Wer die soz1ıale Ordnung abstrakten Plänen oder iıdeologi- Grundlage jeder Gemeinschafrt. Sıe 1St Ausdruck der
schen Gesetzlichkeiten unterwirft, verftehlt die soz1ıale z1alen Natur des Menschen.
Wirklichkeit, die Bedürfnisse un: Nöte der Bürger Fur u15 Christen 1sSt Solıdarıtät die politische Konsequenz

des christlichen Gebotes der Nächstenliebe. Wır lehnen
eın passıves Verständnis VO Solıdarıtät.ab, demzufolgeGrundlage der Politik

diıe ur' der Person der einzelne ımmer 1Ur Ansprüche andere hat Lie gC-
Meınsame Solıdarıtät aller 1St vielmehr NUur durch persön-

Für die CD  S aßt sıch die Antwort auf die rage ach lıche Inıtiatıve, Leistung und Verantwortung auf Dauer
den Grundwerten nıchtpositivistisch geben durchVerweıs verwirklichen. Jeder hat ach seınen Krätten dazu bei-
autf die blofße Faktizıtät der Gesellschatt. Wer dies VelI- Zutragen, daß die Gemeinschatt aller für den einzelnen

einstehen annn Solidarisches Handeln 1st VOT allem dortsucht, stellt 1m Ergebnıis den Menschen und seine Würde
ZUr!r Disposıtion Es genugt nıcht SagcCHIl, daß der Staat geboten, keine mächtigen Verbände ZANT.: Seıite stehen,
die Grundwerte nıcht geschaffen habe, sondern S1€ VOI- partıelle Interessen durchzusetzen. Ich denke an die
tinde Er findet s1e VOTLr 1aber nıcht empirısch in der kınderreichen Famıilıien, die berufstätigen Frauen, die
Gesellschaft, sondern in der Natur des Menschen. Anders Behinderten un:! die alten Menschen. Hıer stellt sıch
als VO dieser Ebene her lassen sıch die Grundrechte die Neue Sozıale rage.
dem mehrheitlichen Zugriff der Gesellschatt nıcht
entziehen, aßt sıch die Gefahr einer normatıven Verabso- Der drıtte Gru_lndwert schließlich, dem WIr uUuNseTIC Poli-
lutierung der Gesellschatt nıcht bannen. Deshalb be- tiık orıentieren; 1st die Gerechtigkeit. Grundlage der Ge-
schreibt Entwurt für eın Grundsatzprogramm rechtigkeit 1St die Gleichheit aller Menschen ın ıhrer pCIL-
Begınn in eintachen un: klaren Worten Verständnis sonalen Würde ohne Rücksicht auf Macht, Leistung
VO Menschen : ‚„ Aus christlichem Glauben aflst sıch eın oder Versagen des einzelnen. Gleichwohl sprechen WIr
bestimmtes Programm ableıiten. ber alr z1bt uns das Ver- nıcht eintach VO  - Gleichheıt, un! dies AauUusSs m Grunde
standnıs VO Menschen. Darauf beruht UNseI«cC Polıi- Die ursprünglıche Gleichheit und Freiheit der Menschen
tik.““ tuüuhrt Viıelfalt, Unterschieden, Ungleichheiten. Dıie

Menschen wollen sıch freı enttalten können un! gerecht
Aus unserem Verständnis VO Menschen leiten WIr die behandelt werden. Wer gesellschafttliche Gleichheıit poli-
Grundwerte unNnseres Handelns aAb Dıiese Grundwerte sınd tisch erzwıngen will, beseitigt dıe Freiheıit der Menschen
tür uns christlich begründet, aber CS siınd menschliche un! schafft NCUC, schlimmer Ungleıichheıiten. Chancen-
Grundwerte. Die Grundwerte dienen nıcht der Politik e1- gleichheıit hıngegen soll das Recht für jeden gewährleisten,
NnerTr Parteı, sondern dem Gemeiınwesen 1mM SaNZCN. sıch in gleicher Freiheıit unterschiedlich entfalten,

w1e CS seıner Eıgenart entspricht. Wer Gleichheit der Er-
Fur die CD  S 1St Freiheit weder iıne kollektive noch eıne gebnisse un! der menschlichen Daseinsftormen anstrebt;
iındıvidualistische Kategorie: WIr verstehen Freiheit weder verhindert Chancengleichheıt. Er geht davon aus, dafß der
als ıne gesellschaftliche Leistung och als Ausdruck ındı- Mensch total vertügbar sel, un:! Zzerstört die personale Ver-

antwortung. Wer alles gleichmachen will, annn gleichevidualistischer Emanzıpatıon. Fur uns gründet Freiheit in
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Chancen nıcht versprechen Gerechtigkeıit verlangt, Je1- stürzenden Wende nach und nach losreıßt (loslöst) un!
ches gleich un! Ungleiches ungleich behandeln treimacht Nıcht, da{fß N nıcht auch der Stände-

Gleichheitgesellschaft des ancilen ICSUNC Freiheit
Unser aller Angelegenheit un! Brüderlichkeit gegeben hätte ber SIC WAal Freiheıit

tür WEN1ISC, Gleichheıit ihresgleichen, Brüderlichkeit
Die Grundwerte gehen die Lebenswirklichkeit jedes e1iN- Gleichgläubigen Und das W alr auch der nachtol-
zelnen Bürgers Es versteht sıch daher VO  a selbst, dafß genden Klassengesellschaft des L1LOUVCAU ICSUNGC, wenn

die Kırchen die Diskussion die Grundwerte un! ıhre auch un verändertem Vorzeıchen, noch lange eıt die
Verwirklichung der Politik Mi1t großer Autmerksamkeıt alltägliche Wirklichkeit der pluralistischen Gesellschatten
verfolgen Viele Politiker haben aber och oroße den herautkommenden demokratischen Staaten
Schwierigkeiten den Kırchen und ihrer gesellschattlı- Um die vollständige Durchsetzung der Lıberalıtät, der
chen Aufgabenstellung C1I ungestortes Verhältnis fin- Egalıtät, der Solidarıtät als alle Bürger des demokratıischen
den Dıe befürchten, der Staat werde als Instrument Staates und Glieder der pluralıstischen Gesellschaft und

nıcht NUTLr bestimmten Stand oder CLE bestimmteZUT Durchsetzung weltanschaulicher Posıtiıonen mı1ß-
raucht Ne1 INCINCN, Jahre 1976 VOL ‚„‚Kırchen- Klasse umtassende Wıiırklıchkeit geht unls gelst1igen

Warnen INUsSsSCHN Sıe schlagen och einmal die Nachtahren der demokratischen Revolutionen bıs heute
Schlachten der Vergangenheıt Dıie anderen zıehen sıch auf
den weltanschaulich neutralen Staat zurück un! überlas- Zu Recht erklärt c darum der „Orıentierungsrahmen“‘ ‘85
SCH CS den Kırchen sıch die Grundwerte un! ıhre An- tür den ‚„‚1rrtum des Konservatıyısmus INan könne die
erkennung der Gesellschatt SOFrSCH politische Freiheıit Recht und Staat bewahren, ;‚„WECNN
Be1l den Grundwerten geht aber aller Angele- 11an dıe ökonomische, soz1ıale un! kulturelle Freiheıit
genheıt — und nıcht Nur JENC der christlichen Kır- Mınderheıt vorbehält‘‘ Und zutreitend erklärt el CS auch
chen.. für den „„Irrtum des Liberalismus allerdings nıcht des
uch wer nıcht das relig1öse Selbstverständnıis der Kıirchen heutigen, sondern DESLF1SCN „Freiheıit un! Gerech-
teıilt sollte nıcht verkennen dafß ıhre Aufgabenstellung tür tigkeıit könnten Gesellschaft krasser Ungleıichheıt
1nNe politische Ordnung, die Grundwerten Orıentiert un! des Kampftes aller alle ohne CIHE die Ge-
IST VO  e} großem Gewicht 1SE sellschaft umtassende menschliche Solıdarıtät geschaffen

un! bewahrt werden.‘“‘Sıe sınd aller ıhrer NNeICHN Schwierigkeıiten ach
WIC VOIL die großen Ordnungskräfte, die sakuları- Hıerıin sStiımmMen soz1ıale unohl auch A4UsSs der christlichen
sıerten Welt die rage nach die Gesellschatt ber- Soziallehre herkommende christliche Demokraten mMit ı-

beralen Demokraten VO  e heute SEIL Friedrich aumannsteigenden Wiırklichkeit, ach etzten Sınngebung der
menschlichen Exıstenz offenhalten Es 1STt nıcht das Gebot grundsätzliıch übereın Fuür SIC alle gilt dafß die dreı
der Stunde, die Kırchen ıhre Schranken Grundwerte ‚„notwendigen Zusammenhang
Heute geht CS vielmehr darum, daß beide Seıten die Polıitik zueinander stehen WIC 65 Orıientierungsrahmen der -
un! die Kırchen, wieder mehr aufeinander hören z1alen Demokraten heıißt, da{ß SIC einander also ‚„„‚bedingen

un! begrenzen‘“‘ un deshalb ‚„„Polıitisches Handeln, das
der Würde des Menschen verpflichtet 1ST, allen
Grundwerten werden muß WIC dıe Mannheı-
INCeI Erklärung der christliıchen Demokraten SagtT, weshalbWerner ainoTter keiner der Grundwerte ‚‚ohne die anderen SC1MECIN Sınn CI -

füllt‘‘, WIC CS Grundsatzprogramm der CI  e VO

976 heißtDialektischer Austrag
VC Zielkonflikten

Im Zweifel Vorrang für die reinel
Worin Parteien ubereinstimmen

BeI1 aller Übereinstimmung bıs hiıerhin scheiden sıch doch
Was die dreı Grundwerte der Freıiheıt, der Gleichheıt oder ach beiden Seıten hın die Geıister, WI1eEe denn 1U das
Gerechtigkeit der Brüderlichkeit oder Solidarıtät (wıe die Rangverhältnis und die Vorrangstellung der dreı rund-
beiden anderen Parteıen jeweıls sagen) als Maßstäbe allen AUusS$s der jeweiligen polıtischen Perspektive der a-

Handelns Staat un Gesellschaft jeweıls bedeuten un! len, der christlichen un: der lıberalen Demokraten begrif-
ordern 1ST uns Heutıigen denen diese Worte leicht VO ften wırd

Hıerzu lautet dıe Antwort Orientierungsrahmen derden Lıppen gehen, seinNner ursprünglıchen und fortgel-
tenden Tragweıte aum mehr bewußt Sınd SIC doch als SPD „Gleichrangigkeit“‘ der dreı Grundwerte, W 45 jeden
die jeweıls radıkale Absage die teudalıstische Gesell- Vorrang der drei VWerte, jede Priorität also Kon-

flıkt ausschliefßt Hıerzu lautet dıe nıcht mınder CI-schaft un! den absolutistischen Staat SEMEINT, VO dem
sıch die pluralistische Gesellschaft un! der demokratische staunlıche AÄAntwort der Mannheımer Erklärung der
Staat VO  e heute alle bestehenden Ordnungen CD  e I dieses Verhältnis der Grundwerte zueinander 1St
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„stetigem Wandel unterworten. Neue Bedingungen un: schenwürdıigen Daseın 1ın Befriedigung seiner indıviduel-
Notwendigkeiten tühren veränderten Prioritäten un: len Bedürfnisse un:! persönlıchen Fähigkeiten gelangen.
Dringlichkeiten in der Verwirklichung der Grundrechte‘“‘ Menschenwürde Urc(müßte ohl Grundwerte heißen). Das heißt 1n der polıtı- Selbstbestimmungschen Perspektive eınes solchen Wertrelativismus nıcht
weniger un:! nıcht mehr, als da{fß der Vorrang zwıischen Was alle Brüderlichkeit ın Untfreiheit damıt ausschliefßt,
diesen Grundwerten je ach geschichtlicher Lage bald be1 w1e sS1€ MIıt jeder treiheitsvernichtenden Zwangsverbrüde-
der Freıiheıt, bald be] der Gerechtigkeıt, bald bel der Solı- Iung eintreten Mu nach der hıstorischen Parole: na
darıtät lıegen könnte, WOZU dann ZU!r: Begründung auf willst du nıcht meın Bruder ein, so schlag” ıch dır den
‚„„‚Zeıten der Krise‘“‘, also aut eiınen Ausnahmezustand VeEI- Schädel ein!“‘ ber auch mıt jeder kollektivistischen Unıi1-
wliesen wiırd, der (sSo wırd gesagt) ‚e1In anderes Gleichge- formierung ach einheıtliıchen Vorstellungen VO  3 1NEeN-
wicht VO  . Freiheıt, Gerechtigkeıit un Solıdarıtät‘‘ schenwürdiıgem Dasein, die alle indıvıduellen Sınnant-
ertordere ‚„als Zeıten anhaltender ungestorter Entwick- orten un persönliıchen Lebensentwürte des Eınzelnen,
lung““‘. Diesa harmlos sıch gebende Relativitätstheorie dıe doch Menschenwürde durch Selbstbestimmung ber-
der Grundwerte mıiıt iıhrer These der Verschiedenrang1g- haupt erst begründen können, durch eıne Fremdbestim-
eıt erscheint uns 4aUuS liıberaler Perspektive nıcht miınder MunNng des Fınzelnen auch da ErSELZt dies (anders als
bedenklich, Ja gefährlich als dıe These ıhrer Gleichrangig- eLWwWa beim Mißbrauch seıner Freiheit aut Kosten un!
eıt Denn daraus alßt sıch heute eıne Ordnung ın Staat Lasten Anderer, die WIr Verbrechen nennen) ZAEN Wohle
un Gesellschaft dem Vorzeichen un! Vorrang der der Anderen (etwa dem Schutz ıhrer Rechtsgüter VOT

„Gerechtigkeit“‘; INOTISCH dem der ‚„„‚Solıdarıtät“‘ Straftaten) nıcht zwıingend gefordert 1st:  364  Diskussion und Kontroverse  „stetigem Wandel unterworfen. Neue Bedingungen und  schenwürdigen Dasein in Befriedigung seiner individuel-  Notwendigkeiten führen zu veränderten Prioritäten und  len Bedürfnisse und persönlichen Fähigkeiten zu gelangen.  Dringlichkeiten in der Verwirklichung der Grundrechte““  Menschenwürde durch  (müßte wohl Grundwerte heißen). Das heißt in der politi-  Selbstbestimmung  schen Perspektive eines solchen Wertrelativismus nicht  weniger und nicht mehr, als daß der Vorrang zwischen  Was alle Brüderlichkeit in Unfreiheit damit ausschließt,  diesen Grundwerten je nach geschichtlicher Lage bald bei  wie sie mit jeder freiheitsvernichtenden Zwangsverbrüde-  der Freiheit, bald bei der Gerechtigkeit, bald bei der Soli-  rung eintreten muß nach der historischen Parole: „Und  darität liegen könnte, wozu dann zur Begründung auf  willst du nicht mein Bruder sein, so schlag’ ich dir den  „Zeiten der Krise‘‘, also auf einen Ausnahmezustand ver-  Schädel ein!‘“ Aber auch mit jeder kollektivistischen Uni-  wiesen wird, der (so wird gesagt) „ein anderes Gleichge-  formierung nach einheitlichen Vorstellungen von men-  wicht von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“  schenwürdigem Dasein, die alle individuellen Sinnant-  erfordere „als Zeiten anhaltender ungestörter Entwick-  worten und persönlichen Lebensentwürfe des Einzelnen,  lung‘“. Dies& so harmlos sich gebende Relativitätstheorie  die doch Menschenwürde durch Selbstbestimmung über-  der Grundwerte mit ihrer These der Verschiedenrangig-  haupt erst begründen können, durch eine Fremdbestim-  keit erscheint uns aus liberaler Perspektive nicht minder  mung des Einzelnen auch da ersetzt, wo dies (anders als  bedenklich, ja gefährlich als die These ihrer Gleichrangig-  etwa beim Mißbrauch seiner Freiheit auf Kosten und zu  keit. Denn daraus läßt sich heute eine Ordnung in Staat  Lasten Anderer, die wir Verbrechen nennen) zum Wohle  und Gesellschaft unter dem Vorzeichen und Vorrang der  der Anderen (etwa dem Schutz ihrer Rechtsgüter vor  „Gerechtigkeit‘; morgen dem der „Solidarität‘“ unter  Straftaten) nicht zwingend gefordert ist ...  Hintanstellen und Nachordnen der Freiheit, je nach an-  Aber dies ist nicht der einzige Unterschied zu den Grund-  geblicher geschichtlicher Lage ableiten... Der Behaup-  wertüberzeugungen der sozialen und christlichen Demo-  tung der ständigen vollen Gleichrangigkeit der Grund-  kraten, bei denen in der politischen Praxis der Vorrang  werte  in der Sicht sozialer Demokraten wie der  und das Übergewicht im Verhältnis dieser drei Grundfor-  Behauptung der wechselnden Verschiedenrangigkeit die-  derungen bald (wie bei der SPD) stärker in der Gleichheit  ser Grundwerte in der Sicht christlicher Demokraten stel-  zu liegen scheint, bis hin zu den nicht zufällig von dieser  len wir liberale Demokraten eine Auffassung entgegen, die  Seite kommenden Forderungen etwa nach gleicher Lohn-  diese Grundwerte nicht als ein Nebeneinander in jeder po-  steigerung für Alle oder gar von gleichen Einkommens-  litischen Situation gleich geltender oder je nach politischer  obergrenzen für Alle; bald (wie bei der CDU) mehr in der  Situation in ihrem Vorrang wechselnder Handlungsziele  „Solidarität‘““ zu liegen scheint bis hin zu den ebenso nicht  begreift, sondern als Gesamtzusammenhang unter dem al-  zufällig von dieser Seite kommenden Forderungen etwa  les umgreifenden Vorrang der Freiheit nach dem obersten  nach weitgehender Einschränkung der Selbstbestimmung  liberalen Prinzip: Im Zweifel für die Freiheit!  der Mutter bei der Schwangerschaftsunterbrechung oder  Was Gleichheit in Freiheit zwar einschließt, meint Gleich-  der Selbstbestimmung der Gatten bei der Zerrüttung einer  Ehe.  S  heit doch nichts anderes als die Gewährleistung gleicher  Möglichkeiten (auch) der Betätigung der Freiheit des Ein-  zelnen in Staat und Gesellschaft. Nicht nur in der Weise  Der noch weitreichendere Unterschied als die offenbar  einer durch formale Garantien gesetzlich gesicherten Frei-  andere Setzung der Prioritäten im Konflikt aus der politi-  heit, sondern einer durch reale Chancen gesellschaftlich  schen Perspektive liberaler, sozialer oder. christlicher  erfüllten Freiheit, in der arbeitsteiligen Organisation zur  Demokraten liegt jedoch, wie ich meine; in der ganz und  Befriedigung der individuellen Bedürfnisse und Entfal-  gar undialektischen Konzeption dieser Grundwerte bei  tung der persönlichen Fähigkeiten, die wir „Gesellschaft‘“  diesen letzteren, was mir auch der tiefere Grund dafür zu  nennen. Was alle Gleichheit in Unfreiheit damit aus-  sein scheint, daß beiden politischen Konzepten die Um-  schließt, wie sie mit jeder freiheitsverstümmelnden  setzung dieser Grundwertüberzeugungen in eine entspre-  Gleichmacherei eintreten muß, aber auch mit jener kollek-  chende materiale Theorie des freiheitlichen Rechtsstaates  tivistischen Nivellierung der individuellen Bedürfnisse  wie des freiheitlichen Sozialstaates oder gar der freiheitli-  und persönlichen Fähigkeiten nach dem vorrangigen  chen Demokratie bis heute nicht gelungen ist. Läßt sich  Maßstab der Nützlichkeit für die Gesellschaft, für die  der freiheitliche Rechtsstaat in seinem Staatsziel inhaltlich  dann das historische Diktum gilt: „Was individuelle Be-  doch aus der Freiheit allein ebensowenig bestimmen wie  dürfnisse sind, das bestimmen wir!‘“ Was Brüderlichkeit  der freiheitliche Sozialstaat allein aus der Brüderlichkeit  in Freiheit zwar einschließt, meint „Brüderlichkeit‘‘, mo-  oder die freiheitliche Demokratie allein aus der Gleichheit,  dern formuliert Solidarität doch nichts anderes als das über  wie dies zunächst so naheliegend scheint. Wie aber  die bloße gegenseitige Achtung der Personalität des Ande-  dann?...  ren hinausgehende, das wechselseitige Einstehen der Ein-  zelnen füreinander in einer Gesellschaft. Nicht nur da, wo  Freiheitlicher Rechtsstaat meint den Austrag eines dialek-  der Einzelne in der Betätigung seiner Freiheit, auch unter  tischen Verhältnisses: der Spannung und des Widerstreits  zwischen der Freiheit des Einzelnen und Sicherheit aller  der Voraussetzung (Gewährleistung) gleicher (formaler)  Möglichkeiten (real) nicht imstande ist, zu einem men-  Anderen, die in einer bloßen Rückbeziehung auf die dreiHıntanstellen und achordnen der Freiheıt, Je ach ber 1€es 1St nıcht der einzıge Unterschied den rund-
geblicher geschichtlicher Lage ableiten ... Der Behaup- wertüberzeugungen der soz1ıalen un! christlichen Demo-
tung der ständigen vollen Gleichrangigkeit der rund- kraten, beı denen in der politischen Praxıs der Vorrang

1n der Sıcht sozıaler Demokraten w1e€e der un! das Übergewicht 1m Verhältnis dieser drei Grundtor-
Behauptung der wechselnden Verschiedenrangigkeıit die- derungen bald (wıe bei der SPD) stärker ın der Gleichheıt
SCI Grundwerte 1n der Sıcht christlicher Demokraten stel- lıegen scheint, bıs hın den nıcht zurällig VO  — dieser
len wir liberale Demokraten ıne Auffassung entgegen, die Seıte kommenden Forderungen etwa ach gleicher Lohn-
diese Grundwerte nıcht als eın Nebeneinander ın jeder PO- steıgerung für Alle oder ga VO  . gleichen Einkommens-
lıtiıschen Sıtuation gleich geltender oder Je ach polıtischer obergrenzen für Alle: bald (wıe beı der CDU) mehr iın der
Sıtuation in ıhrem Vorrang wechselnder Handlungsziele „Solidarıität“‘ lıegen scheint bıs hın den ebenso nıcht
begreift, sondern als Gesamtzusammenhang dem al- zufallıg VO  3 dieser Seıite kommenden Forderungen eLtwa2a
les umgreitenden Vorrang der Freiheit ach dem obersten nach weıtgehender Einschränkung der Selbstbestimmung
liberalen Prinzıp: Im Zweıtel tür die Freiheit! der Mutter be] der Schwangerschaftsunterbrechung oder
Was Gleichheit ın Freiheit Z WTl einschließt, meınt Gleıich- der Selbstbestimmung der (satten be] der Zerrüttung eiıner

Eheeıt doch nıchts anderes als die Gewährleistung gleicher
Möglıchkeiten (auch) der Betätigung der Freiheit des Fın-
zelnen in Staat un: Gesellschaft. Nıcht Nur 1n der Weıse Der noch weıtreichendere Unterschıied als die offenbar
eıner durch ormale Garantıen gesetzlıch gesicherten re1- andere Setzung der Prioritäten 1m Kontlikt 4aUus der polıtı-
heıt, sondern einer durch reale Chancen gesellschaftlich schen Perspektive lıberaler, sozıaler oder christlicher
ertüllten Freiheıt, iın der arbeıitsteiligen UOrganısatıon ZuUu!f Demokraten lıegt Jjedoch, WI1€e ich meıne; ın der ganz un!
Befriedigung der jndividuellen Bedürfnisse un! Enttal- Sar undıialektischen Konzeption dieser Grundwerte bei
t(ung der persönlichen Fähigkeiten, die WIr ‚„‚Gesellschaft“‘ diesen letzteren, W 45 mır auch der tiefere Grund dafür
NeNNEN Was alle Gleichheit ıIn Unfreiheit damıt 4UuS- seın scheıint, dafß beiden politischen Konzepten die Um-
schließt, WwW1e€e s1€e mıiıt jeder treiheitsverstümmelnden SELZUNG dıeser Grundwertüberzeugungen iın ıne ENTISPCE-
Gleichmacherei eintreten mufß, aber auch mıt Jjener kollek- chende materıale Theorie des treiheitlichen Rechtsstaates
tivistiıschen Nıvellierung der indıviduellen Bedürfnisse WwWI1€e des treiheitlichen Soz1ialstaates oder Sal der freiheıtlı-
un! persönlıchen Fähigkeiten ach dem vorrangıgen chen Demokratie bıs heute nıcht gelungen 1St Liäßt sıch
Mafistab der Nützlichkeıit tür die Gesellschaft, tür die der freiheitliche Rechtsstaat in seiınem Staatszıel inhaltlıch
dann das historische Diktum gılt ‚„ Was indıviduelle Be- doch aus der Freiheit alleın ebensowenig bestimmen W1€e
dürfnisse sınd, das bestimmen wır!‘‘ Was Brüderlichkeit der treiheitliche Sozialstaat alleın AUS$S der Brüderlichkeit
ıIn Freiheit ZW aar einschließt, meınt „Brüderlichkeit‘“‘, oder die treiheitliche Demokratie allein 4auUus der Gleichheıit,
dern tormulıiert Solıdarıtät doch nıchts anderes als das ber WwWI1e dies zunächst naheliegend scheint. Wıe aber
die bloße gegenseıtige Achtung der Personalıtät des nde- dann?
HE hinausgehende, das wechselseitige Einstehen der Fın-
zelnen türeinander in eıner Gesellschatt. Nıcht 1U  r da, Freiheitlicher Rechtsstaat meılnt den Austrag elnes dialek-
der Eınzelne in der Betätigung seiner Freıiheıt, auch tischen Verhältnisses: der pannung un! des Wıderstreıits

zwıischen der Freıiheıit des Einzelnen und Sıcherheıit allerder Voraussetzung (Gewährleistung) gleicher (formaler)
Möglichkeiten (real) nıcht imstande Ist, eınem INneN- Anderen, die 1in eıner bloßen Rückbeziehung auf die dreı
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363Diskussion und Kontroverse}
Soß Grundwerte och nıcht taßbar 1st Denn daß der Grundrechtsverbürgung, Minderheitenschutz, Gewalten-
treiheıitliıche Rechtsstaat nıcht iırgendeıine Freıiheıt, sondern teilung und Rechtsbindung aller Gewalt eingeschränkte

Mehrheıitsherrschatt, also als konstitutionelle Demokratiedıe größtmöglıche Freıiheıit des Einzelnen ZzUu Ziele hat,
und zugleich die ertorderliche Sıcherheit der Anderen VOTL begreiten at, nıcht mehr das Machtinstrument ZuUur

der Verletzung ıhrer Rechtsgüter durch eiınen Mißbrauch Durchsetzung VO Klassenıiınteressen oder Weltan-
der Freiheıit des Einzelnen, ze1gt, dafß der Rechtsstaat nıcht schauungsposıtionen se1in. Er 1Sst die Rechtsorganısation
aus eiınem einzıgen obersten Zıel (auch nıcht dem der Yrel- Z Gewährleistung des allgemeıinen Wohles aller Burger.
heıt) aNSCMCSSEC begriffen werden kann, sondern 1Ur als Nıcht 1mM Sınne eınes ber die Bürger als 7Zweck des Staates
Austrag und Lösung eınes Zielkontlikts 7zwischen den W1- sıch gesetzten bonum COMMUNGC, sondern als dıe m1t
derstreitenden Zielen (oder den heteronomen Prinzıpien) dem Wohl der Bürger selbst gleichgesetzte utıilıtas C1vI1um.
der Freiheit un Sıcherheıit, deren richtige Mıtte WIr 1n Je-
dem Konflikt zwıschen ıhnen tinden haben uch da Entsprechend jener grundsätzlichen Feststellung des Her-
aber nıcht ach eıner gleichgültigen und wahllosen Option renchıemseer Entwurts Art unNnseTres Grundgesetzes:
bald für das eiıne oder andere der beiden Ziele ondern ‚„Der Staat 1Sst des Menschen wiıllen da,; nıcht der
aus lıberaler Perspektive nach dem politischen Prinzıp: In Mensch des Staates wiıllen.“‘ Was zugleıch he1ßt, daß
dubıo PIO lıbertate!A  Z  ul  204  RSN  r  s{  365  Diskussion uhd Kontroverse}  sog. Grundwerte so noch nicht faßbar ist. Denn daß der  Grundrechtsverbürgung, Minderheitenschutz, Gewalten-  freiheitliche Rechtsstaat nicht irgendeine Freiheit, sondern  teilung und Rechtsbindung aller Gewalt eingeschränkte  Mehrheitsherrschaft, also als konstitutionelle Demokratie  die größtmögliche Freiheit des Einzelnen zum Ziele hat,  und zugleich die erforderliche Sicherheit der Anderen vor  zu begreifen hat, nicht mehr das Machtinstrument zur  der Verletzung ihrer Rechtsgüter durch einen Mißbrauch  Durchsetzung von Klasseninteressen oder Weltan-  der Freiheit des Einzelnen, zeigt, daß der Rechtsstaat nicht  schauungspositionen sein. Er ist die Rechtsorganisation  aus einem einzigen obersten Ziel (auch nicht dem der Frei-  zur Gewährleistung des allgemeinen Wohles aller Bürger.  heit) angemessen begriffen werden kann, sondern nur als  Nicht im Sinne eines über die Bürger als Zweck des Staates  Austrag und Lösung eines Zielkonflikts zwischen den wi-  an sich gesetzten bonum commune, sondern als die mit  derstreitenden Zielen (oder den heteronomen Prinzipien)  dem Wohl der Bürger selbst gleichgesetzte utilitas cıvium.  der Freiheit und Sicherheit, deren richtige Mitte wir ın je-  dem Konflikt zwischen ihnen zu finden haben. Auch da  Entsprechend jener grundsätzlichen Feststellung des Her-  aber nicht nach einer gleichgültigen und wahllosen Option  renchiemseer Entwurfs zu Art. 1 unseres Grundgesetzes:  bald für das eine oder andere der beiden Ziele. Sondern  „Der Staat ist um des Menschen willen da, nicht der  aus liberaler Perspektive nach dem politischen Prinzip: In  Mensch um des Staates willen.“ Was zugleich heißt, daß  dubio pro libertate! ...  der Staat einer pluralen und säkularen Gesellschaft weder  einseitig Partei für bestimmte Interessenpositionen noch  Es läßt sich leicht zeigen, daß sich aus dieser prinzipiellen  Weltanschauungspositionen in der Gesellschaft nehmen  Option im Zweifel für die Freiheit und nicht wie von einer  kann, müßte er dadurch doch eben das verlieren, was seine  konservativen Position im Zweifel für die Sicherheit fast  politische Legitimation als demokratischer Staat vor allem  alle politischen Konflikte zwischen liberalen (und auch  anderen ausmacht: die Ausgleichsfähigkeit, die in ihm auf-  sozialen) Demokraten auf der einen und christlichen (und  tretenden Konflikte partieller Interessen aber auch be-  auch christlich sozialen) Demokraten auf der anderen Seite  stimmter Weltanschauungen zu lösen; aber auch die Er-  erklären: Ob ein Streit um mehr oder weniger Freiheit bei  neuerungsfähigkeit nicht nur im Wechsel von Regierung  der liberalen Reform des Sexualstrafrechts, wo es von sei-  und Opposition und damit zwischen politischen Alterna-  ten der CDU/CSU bezeichnend heißt: „Solange die Un-  tiven die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit als einen  schädlichkeit der Pornographie nicht eindeutig feststeht,  nie ein für allemal abgeschlossenen politischen Prozeß  darf an eine Freigabe nicht gedacht werden“‘; oder des  ständig offenzuhalten, da der Mensch nur so mit den im-  Demonstrationsstrafrechts, wo es ebenso bezeichnend  mer neu und anders sich stellenden ökonomischen und so-  von derselben Seite in der Debatte des Parlaments heißt:  zialen, juristischen und politischen Problemen der kon-  „In der Diskussion um die Vorschriften zur Sicherung des  kreten Situation fertig zu werden vermag.  Gemeinschaftsfriedens ist zu sehr die Frage der Sicherung  des Rechts auf Demönstrationsfreiheit in die Optik ge-  Welche Rolle steht der Kirche zu?  rückt worden.“ ...  Welche Stellung und Aufgabe haben in einem solchen frei-  Auf dieselbe Weise wie hier beispielhaft für den freiheitli-  heitlichen Sozialstaat die Kirchen? Haben sie in der plura-  chen Rechtsstaat dargelegt, ließe sich das Ungenügen des  listischen Gesellschaft unseres heutigen säkularen Staates  bisherigen Grundwerteverständnisses auch für die ande-  überhaupt noch eine Aufgabe und Stellung, die über ihre  ren Seiten unserer Staatlichkeit: den freiheitlichen Sozial-  innerkirchliche einer Glaubensgemeinschaft hinausgeht?  staat wie die freiheitliche Demokratie belegen, deren  Staatsziel ebenso im Austrag eines Spannungsverhältnisses  Für den modernen Liberalen kann sich das Verhältnis  zwischen Staat und Kirche nicht darin erschöpfen, daß wir  und Widerstreits liegt, sei es zwischen der Wohlfahrt des  Einzelnen und der Gerechtigkeit Aller (Anderen), sei es  die Freiheit von Staat und Kirche als gegenseitige Unab-  in der Selbstbestimmung des Einzelnen und der Mitbe-  hängigkeit voneinander, also als eine Abwehrstellung nach  stimmung Aller (Anderen).  beiden Seiten, als einen status negativus gleichsam verste-  hen, so zwingend sich für uns Liberale heute daraus die  politischen Postulate der weltanschaulichen Neutralität  Bürgernutzen statt Gemeinwohl?  des Staates, aber auch der parteipolitischen Neutralität der  Dieser Austrag der Zielkonflikte und die Durchsetzung  Kirchen ergeben. Doch ist dies nur die eine Seite dieses  Verhältnisses von Staat und Kirche. Welche ist die andere?  der richtigen Prioritäten im Konfliktfall macht einen star-  ken Staat nötig, der selbst gegen stärkste gesellschaftliche  Anders gefragt: Worin liegt nicht innerkirchlich, sondern  Macht den umfassenden Schutz der Grundfreiheiten und  außerkirchlich betrachtet die Stellung und Aufgabe, die  positive Funktion also gleichsam der Kirche in einem mo-  Menschenrechte, den vernünftigen Ausgleich partieller  Interessen zum Wohle aller Bürger und die friedliche Er-  dernen säkularen Staat, in einer modernen pluralistischen  neuerung der Gesellschaft durch soziale Reformen auch  Gesellschaft? Ich sehe sie zweifach: 1. Die Kirche ist einer  der Garanten der Moralität einer Gesellschaft. 2. Die  gegen organisierte Interessen durchsetzen kann.  Nach heutigem Verständnis kann für einen Liberalen des-  Kirche ist einer der Garanten der Solidarität einer Ge-  halb der demokratische Staat, der sich als eine durch  sellschaft.der Staat eıner pluralen un säkularen Gesellschaft weder

einselt1g Parteı tür bestimmte Interessenposıtionen och
Es aßt sıch leicht zeıgen, dafß sıch aus dieser prinzıpiellen Weltanschauungsposıtionen 1n der Gesellschaft nehmen
Option 1im 7Zweıtel tür die Freiheıt un! nıcht w1e€e VO  a} einer kann, mußte er dadurch doch eben das verlieren, W 245 seıne
konservatıven Posıition 1m Zweitel für die Sıcherheıit tast politische Legıtimation als demokratischer Staat VOT allem
alle politischen Konftlikte zwıschen lıberalen (und auch anderen ausmacht: dıie Ausgleichsfähigkeit, die in ıhm aut-
sozlalen) Demokraten auf der eiınen un christlichen (und tretenden Konftlıkte partieller Interessen aber auch be-
auch christliıch sozlalen) Demokraten auftf der anderen Seıte stımmter Weltanschauungen lösen; 1aber auch die FEy-
erklären: eın Streıit mehr oder wenıger Freiheıit bei neuerungsfahigkeit nıcht NUur 1im Wechsel VO  3 Regierung
der lıberalen Retorm des Sexualstrafrechts, CS VO  3 sSe1- un! Opposıtion und damıt 7zwischen polıtischen Alterna-
ten der CDU/CSU bezeichnend heißt „Solange die Un- tıven dıe Suche ach Wahrheıt und Gerechtigkeıit als eiınen
schädlichkeıit der Pornographie nıcht eindeutig teststeht, nıe€e eın für allemal abgeschlossenen polıtischen Prozeß
darf eıne Freigabe nıcht gedacht werden‘‘: oder des ständig offenzuhalten, da der Mensch NUur mıiıt den 1M-
Demonstrationsstrafrechts, ebenso bezeichnend InNeTr NECUu un! anders sıch stellenden ökonomischen un!
VO  - derselben Seıite iın der Debatte des Parlaments heißt: zıalen, juristischen un! polıtischen Problemen der kon-
„JIn der Diskussion die Vorschriften ZuUur Sıcherung des kreten Sıtuation fertig werden verma$s.
Gemeinschaftsfriedens 1Sst sehr dıe Frage der Sıcherung
des Rechts auf Demonstrationstreiheit ın dıe Optik SCc- eiche sSte der Kırche zu?
rückt worden.‘‘

Welche Stellung un!: Auifgabe haben ın eiınem solchen trei-
Auf dieselbe Weıse W1€ 1er beispielhaft für den freiheıitlıi- heıtliıchen Soz1ialstaat die Kırchen? Haben s1e iın der plura-
chen Rechtsstaat dargelegt, leße sıch das ngenugen des listiıschen Gesellschatt unseIcs heutigen säkularen Staates
bisherigen Grundwerteverständnisses auch tfür die ande- überhaupt och eine Aufgabe un Stellung, die über ıhre
fen Seıiten unNnseIer Staatliıchkeit: den treiheitlıchen Soz1al- innerkirchliche eıner Glaubensgemeinschatft hinausgeht?

WwW1e€e die $reiheitliche Demokratie belegen, deren
Staatszıel ebenso 1m Austrag eıines Spannungsverhältnisses Für den modernen Liberalen kann sıch das Verhältnis

7zwıischen Staat und Kırche nıcht darın erschöpfen, dafß WIrund Widerstreits lıegt, sel 65 zwıischen der Wohltahrt des
Eınzelnen un:! der Gerechtigkeit Aller (Anderen), sel die Freiheit WDON Staat un Kırche als gegenseıtige nab-
in der Selbstbestimmung des Einzelnen un der Mıtbe- hängigkeıt voneıinander, also als eıne Abwehrstellung ach
stımmung Aller (Anderen). beiden Seıten, als eiınen STAaTLUS negatıvus gleichsam verstie-

hen, zwingend sıch für uns Liberale heute daraus die
polıtischen Postulate der weltanschaulichen Neutralıtät

Bürgernutzen stTatt Gemeinwohl? des Staa;es, aber auch der parteipolitischen Neutralıtät der
Dıieser Austrag der Zielkontlikte un! die Durchsetzung Kırchen ergeben. och 1st dies NUuUr dıe eıne Seıite dieses

Verhältnisses VO  - Staat un! Kırche. Welche 1st die andere?der rıchtigen Prioritäten 1mM Konftlikttall macht einen STLAar-

ken Staat nötıg, der selbst stärkste gesellschaftliche Anders gefragt: Worın lıegt nıcht innerkirchlich, sondern
Macht den umtfassenden Schutz der Grundtreiheiten un außerkirchlich betrachtet die Stellung un! Auifgabe, die

posıitıve Funktion also gleichsam der Kırche ın einemMenschenrechte, den vernüniftigen Ausgleich partieller
Interessen ZU Wohle aller Büurger un! die triedliche Er- dernen säkularen Staat, in eıner modernen pluralıstischen

der Gesellschaft durch soz1ıale Retormen auch Gesellschaft? Ich sehe S1€e zweıtach: Die Kırche 1Sst einer
der (3aranten der Moralıtät einer Gesellschatt. Dıeorganısıierte Interessen durchsetzen ann

ach heutigem Verständnıis annn für eiınen Liberalen des- Kırche 1Sst eiıner der (saranten der Solıdarıtät einer Ge-
halb der demokratische Staat, der sıch als ine durch sellschatt.
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Zum ersten  9 Kant Sagl einmal in seıner chritt „UÜber die un Lebensentwürfe, darunter nıcht zuletzt auch die der
Religion iınnerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft‘‘, in Kırchen in unseIetX Gesellschatft. Soll iın einer Gesellschaft
dem ST die Lehre VO küniftigen nıcht 11Ur „Jurıdischen“‘, eın axımum Moralıtät gelegt werden, ann dieses
sondern „ethischen Gemeinwesen‘“‘ entwickelt: „„Keın Nur 4US dem edien Wettstreıit dieser relıg1ösen un profa-
olk annn moralıscher Gesetzgeber sein.“‘ Wer aber 1eCNMN Sınnantworten un! Lebensentwürte hervorgehen, aus
dann? deren Fundus christlichen un! humanıstischen Tradı-
Unser säkularer Staat, das ‚‚Gemeıinwesen‘“‘, die TCs publıca tionen WIr alle, WIr nıcht „Narren auftf eiıgene Hand‘“‘
aller 1n ıhm ebenden Bürger, gleichvıel ob Christen der sınd, mehr oder wenıger bewußt oder unbewußt alltäglıch
einen oder anderen Kontession, ob Nıchtchrıisten, ob schöpten.
Theısten oder Atheıisten ann 1mM Unterschied den Als einer dieser (zaranten der Moralıtät einer Gesellschaft
Staatsverbänden voraufgegangener geschichtlicher Epo- hat die Kırche eine unverzichtbare Aufgabe auch un 5C-
chen nıcht mehr in Dienst ırgendeıner christlıchen, auch rade in UÜNMNSCTGT säkularen un! pluralen Gesellschatt. Keın
nıcht ırgendeıiner sakularen Weltanschauung stehen. Die- Staat, keine staatlıche Einrichtung annn ıhr diese posıtıve
SCTI Staat der relıg1ösen Toleranz und demokratischen Funktion abnehmen. Denn eın Staat annn nach uUuNsSeTeN

Verständnis Moral VO  - außen und VO: oben dekretieren.Emanzıpatıon gründet moralısch auft dem, W as wır mıiıt e1-
11C  z Schlagwort 4AaUuS$ der Begritfswelt der Rechtswissen- Sıe annn NUur, sS1e Mu ausSs der Gesellschaftt hervorwachsen.
schaft als das ethische ınımum bezeichnen könnten; auft
dem also, W as allen relıg1ösen WwW1ıe profanen Glaubens- Zum zweıten: Eın Staat kann Freıiheıit garantıieren. Eın
oder Weltanschauungsüberzeugungen gemeinsam 1St Es Staat ann miıt einıger Entschlossenheit auch Gleichheit
1sSt Jjener für uUNsSeTC auft der christlich-abendländischen garantieren. ber eın Staat ann nıemals Solıdarıität Orga-
Kulturentwicklung gründende Bestand Grundüber- nısıeren, Cr annn allentalls tür eın ınımum Solıdarıtät
ZCUSUNGSCN, 1in dem tür den sıch bekennenden Chrısten w1e VON Staats mıiıttels des Rechts orge tragen, aber er

auch tür alle Andersgläubigen un! Ungläubigen annn nıemals eın Optimum, geschweige denn eın Maxı-
‚„„stellvertretende Gewissensurteile‘‘ möglıch sınd. INUuU Solıdarıtät in die Gesellschaft hineinzwingen.
Ausschließlich dieses inımum Moralıtät ann un Brüderlichkeit ann 5 w1e€e uNnseTe Welt U  - eiınmal eI-

dartf der Staat als ein „Juriıdısches Gemehunwesen‘“‘ durch schaffen 1St, n1ıe VO  — außen un! oben gestiftet werden.
für alle, ohne Rücksicht aut iıhre Weltanschauung verbind- Brüderlichkeıt, Mıtmenschlichkeıt, aktıve Solıdarıtät,
lıche un: verpflichtende (Gesetze garantıeren. Außerhalb praktische Dıakonie oder welche Synonyme WIr tür dıe
dieser VO  3 Staats mıttels des Rechts gESECIZLIEN: un:! gleiche Sache och gebrauchen, sınd un! bleiben,
durchgesetzten Verhaltensgebote un! -verbote bleibt der verstanden, die zweıte wichtige Aufgabe tür uUNseIC Kır-
säkulare Staat un! dıe pluralistische Gesellschaft tür die chen, soll ın unseTrer säkularen un! pluralen Gesellschaft
verschiedenartigsten un:! mannıgfaltigsten Sınnantworten eın axımum Sah aar erreicht werden.

Dokumen  on

Kirchliche Forderungen Im Vorfeld
der Bundestagswahl
Erklärungen der Deutschen Bischofskonferenz und des
Im Maı wurden innerhalb D“DOn drei agen ursprünglich WATr — teıen und Gesetzgeber wendet, spricht die Erklärung des 7Z7dK dıe
Sar derselbe Tag dafür vorgesehen gleich WE politische FEryrklä- aktuellen politischen Fragen und entsprechend dıe politischen
UNDEN der höchsten Gremuen der katholischen Kiırche ın der Parteıen direkt enn ın bezug auf das Bischofsdokument
Bundesrepublik veröffentlicht. Kardinal Döpfner stellte durch manche Pressekommentare [vgl. DE SZ, 76/ der gEC-
Maı Dr der Bundespressekonferenz (neben Y Cl Stellungnahmen genteilige Findruck entstanden ist, deshalb, el dıe ZUT glei-
ZUYT Novellierung des 21 INe Erklärung der Deutschen chen eıt veröffentlichten und In manchen Passagen schr vrel
Bischofskonferenz über „„Gesellschaftliche Grundwerte und schärferen Erklärungen ZU 6278 mıit dem ext der Grund-
menschliches Glück‘“ VO  - Am Maı verabschiedete dıe Voll- werte-Erklärung worden sind.) Beide Erklärungen
versammlung des ZdK nach längerer Diskussion une ‚„Politische verstehen sıch aber eindeuntig als Entscheidungshilfen 'ahl-
Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ZUT LAg Obwohl 1N ıhrer Erklärung beine Parte:ı dırekt angesprochen
Bundestagswahl 197 . Während dıe Erklärung der Bischöfe Al ıst, unterstreichen dıe Bischöfe selbst, daß hre Grundwerte-Er-
gemeıner, grundsätzlicher und zugleich zurückhaltender formu- klärung auch ım Blick auf dıe Bundestagswahl ım Herbst lesen
hiert und sıch prımdar die Bevölkerung und NTr indırekt Par- se1l Wır geben hıer den Wortlaut der hbeiden Erklärungen wieder.


